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Anlage gemäß §6 Abs.1 Nr.4 – Anlage 14 
 

Datum Ursprungs- voraussichtliche voraussichtliches 

der Zweck höhe in Höhe zu Beginn Datum des

Über- des Haushaltsjahres Auslaufens der

nahme TEUR 2010 in TEUR Bürgschaft

1 GG Kurhausbetriebe mbH 15.10.84 Entsch. Erbbaurecht 1.278 527 2017

2 GG Kurhausbetriebe mbH 18.07.96 Entsch. Erbbaurecht 1.099 421 2013

3 GG Metallhüttengelände mbH 30.01.03 Metallhüttengelände 13.000 7.000 2011

4 Koordinier.Wirtsch.Lüb.GmbH (KWL) 11.04.96 Übern.Fuhrparkfonds 6.406 4.406 2021

5 Koordinier.Wirtsch.Lüb.GmbH (KWL) 21.12.93 Parkhaus Falkenstr. 6.647 2.829 2020

6 KWL vorm. GG Dr. Hüttenhein & Co. KG 17.12.82 Fuhrpark-Neubau 257 75 2015

7 Lüb.Hafengesellschaft mbH 15.06.93 Investitionen 7.669 3.670 2019

8 Lüb.Hafengesellschaft mbH 05.10.93 Investitionen 10.226 5.033 2019
9 Lüb.Hafengesellschaft mbH 29.08.00 Investitionen 9.050 7.033 2024

10 Lüb.Hafengesellschaft mbH 15.12.95 Investitionen 7.669 4.839 2022

11 Lüb.Hafengesellschaft mbH 19.01.98 Investitionen 5.691 3.761 2021

12 Lüb.Hafengesellschaft mbH 27.01.98 Investitionen 10.226 6.780 2022

13 Lüb.Hafengesellschaft mbH 29.08.00 Investitionen 5.113 3.973 2024

14 Lüb.Hafengesellschaft mbH 29.07.02 Investitionen 15.280 13.876 2036

15 Lüb.Hafengesellschaft mbH 23.10.00 KV-Terminal 11.818 7.682 2023

16 Lüb.Hafengesellschaft mbH 23.10.00 KV-Terminal 2.955 1.920 2023

17 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 05.07.84 Wohnungen 92 64 2066

18 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 14.10.88 Erw.v.Wohnungsbest. 11.248 7.215 2025

19 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 12.07.95 Wohnpav.Rübenkop. 398 245 2024

20 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 12.07.95 Wohnpav.Ziegelstr. 410 252 2024
21 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 07.02.95 Wohnpav.Heiweg 459 249 2016

22 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 02.10.92 Kita 1.235 711 2020

23 Grundstücksgesellschaft Trave mbH 13.02.95 Kita 194 146 2021

24 Stadtwerke Lübeck GmbH 02.01.01 Investitionen 6.136 3.091 2015

25 Stadtwerke Lübeck GmbH 02.01.01 Investitionen 2.341 1.455 2019
26 Stadtwerke Lübeck GmbH 02.01.01 Investitionen 2.341 1.605 2019

27 Stadtwerke Lübeck GmbH 14.03.01 Investitionen 2.045 1.358 2020

28 Stadtwerke Lübeck GmbH 16.10.01 Investitionen 6.136 4.289 2021

29 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.328 70 2010

30 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.346 255 2011

31 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.849 783 2014

32 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.246 1.763 2025

33 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.235 1.115 2016

34 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.233 1.107 2015

35 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.250 1.752 2026

36 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.315 414 2011

37 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.320 1.667 2023
38 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.375 1.893 2028

39 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.870 1.071 2017

40 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.443 1.807 2030

41 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.422 1.776 2023

42 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.421 765 2017

43 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.408 1.300 2015

44 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.402 1.868 2026

45 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.474 2.021 2030

46 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 4.783 3.386 2021

47 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.422 1.782 2024

48 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.214 1 2010

49 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 10.630 8.031 2023
50 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.236 1.145 2016

51 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.443 1.996 2028

52 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.422 1.764 2023

53 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.422 1.782 2024

54 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 4.901 3.679 2025
55 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.365 374 2012

56 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.422 1.659 2023

57 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.474 2.019 2031

58 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.392 1.622 2022

59 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.337 607 2011
60 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.840 614 2013

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, 

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, 

die diesen wirtschaftlich gleichkommen

I. Bürgschaften
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Datum Ursprungs- voraussichtliche voraussichtliches 

der Zweck höhe in Höhe zu Beginn Datum des

Über- des Haushaltsjahres Auslaufens der

nahme TEUR 2010 in TEUR Bürgschaft

61 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 857 135 2011

62 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.443 1.812 2022

63 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.545 278 2011

64 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.364 531 2014

65 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.439 2.005 2029

66 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 3.039 2.107 2022

67 Stadtwerke Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.408 1.902 2027

68 Stadtverkehr Lübeck GmbH 13.11.00 Investitionen 3.596 0 2009

69 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.561 325 2011
70 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.880 771 2014
71 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 4.901 3.679 2025

72 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 4.955 3.693 2024

73 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 1.403 1.048 2023

74 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 9.930 6.432 2019

75 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 2.339 1.565 2021

76 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 128 62 2012

77 Stadtverkehr Lübeck GmbH 20.02.01 Investitionen 950 0 2009

78 Stadtwerke Lübeck GmbH (Holding) 29.03.01 Investitionen 1.561 1.076 2021

79 Stiftung Vereinigte Testamente 12.12.78 Altenheim 498 29 2010

80 Stiftung Vereinigte Testamente 06.10.93 Altenheim + Wohn. 1.892 1.165 2021

81 Stiftung Vereinigte Testamente 27.01.94 Altenwohnungen 2.120 1.790 2078
82 Stiftung Vereinigte Testamente 30.04.98 Altenheim 1.436 1.194 2031

83 Stiftung Vereinigte Testamente 08.01.98 Altenheim 869 709 2028

84 Stiftung Vereinigte Testamente 02.06.99 Altenheim 1.057 914 2038

85 Stiftung Lübecker Wohnstifte 10.04.97 Altenheim 1.324 927 2027

86 Stiftung Lübecker Wohnstifte 07.05.97 Altenheim 1.064 597 2020
87 Stiftung Lübecker Wohnstifte 20.11.97 Altenheim 115 92 2027

88 Stiftung Lübecker Wohnstifte 30.04.98 Altenheim 494 411 2031

89 Kulturstiftung 17.11.99 Buddenbrookhaus 128 88 2019

90 Kulturstiftung 19.04.00 Buddenbrookhaus 128 75 2020

91 Kulturstiftung 02.08.00 Buddenbrookhaus 614 444 2019

92 Kulturstiftung 21.05.02 Buddenbrookhaus 332 226 2022

93 Lübecker Bauverein e.G. 06.09.94 Kinderheim Idun 818 575 2024

94 Lübecker Bauverein e.G. 25.07.95 Sozialberatungsst. 578 348 2018

95 Lübecker Bauverein e.G. 25.07.95 Kita 878 529 2018

96 Ratskeller Lübeck/Berger GmbH 25.11.97 Gebäudesanierung 996 359 2013

97 Babygruppe Lübeck e. V. 09.02.93 Kita 252 125 2017

98 DRK-Schwesternschaft 17.03.93 Kita 128 28 2013
99 Ursula´s Kinderstube e. V. 29.09.94 Kita 61 16 2014

100 Kleine Strolche e. V. 30.12.92 Kita 230 126 2017

101 Kunterbunte Kinderkiste e. V. 3.6.93./27.6.94Kita 82 22 2014

102 Franz Schmitt 07.08.92 Kita 332 124 2014

103 Franz Schmitt 08.07.93 Kita 332 134 2015

104 Verein Waldorfpädagogik e. V. 20.12.78 Schule + Kita 614 100 2011

105 Verein Waldorfpädagogik e. V. 13.09.93 Festsaal 1.534 1.135 2032

106 Verein Waldorfpädagogik e. V. 13.09.03 Schule + Kita 238 97 2012

107 Vorwerker Heime e. V. 02.04.93 Kita 245 54 2013

108 Kinderförderv. "Unter der Kastanie" 30.05.96 Kita 374 145 2016

109 Kinderförderv. "Unter der Kastanie" 29.10.96 Kita 205 152 2023

110 Kinderclub e. V. 05.09.96 Kita 205 90 2016
111 Beruf und Kind gGmbH 25.07.97 Kita 1.043 767 2031

112 Krankenhaus Süd e. V. 20.12.99 Kita 102 0 2009

113 Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 24.02.97 Jugendherberge 693 377 2019

114 Sportclub Buntekuh e. V. 29.07.99 Sport- u. Jugendheim 107 87 2028

115 Netzwerk Selbsthilfe e. V. 22.12.99 Sozial gepr.Wohng. 225 208 2085
116 Wichtelhausen e. V. 24.01.05 Kita/Mietbürgschaft 8 8 2010

Summe: 300.311 188.081

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, 

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, 

die diesen wirtschaftlich gleichkommen

I. Bürgschaften

 
 

1 GG Metallhüttengelände mbH 27.10.00 Patronatserklärung 12.312 4.300

2 Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH 06.10.00 Patronatserklärung ohne 6.460
3 Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH 31.10.01 Patronatserklärung ohne 6.981

II. Verpflichtungen
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Verbände und Vereinigungen, an die die Hansestadt Lübeck Beiträge entrichtet (Konto 5429001)  
 
 

FB Ber. Produkt Produktbezeichnung Empfänger Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

Fachbereich 1 - Bürgermeister

1 101 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsführung Deutscher Städtetag 65.800 65.800 63.427

1 101 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsführung Städtetag Schleswig-Holstein 127.900 127.900 89.760

1 101 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsführung Union of the baltic cities 5.800 5.800 5.800

1 102 121001 Statistik und Wahlen Verband der Deutschen Städtestatistiker 200 200 120

1 110 111008 Zentrale Personalarbeit Verein zur Unterhaltung der S.-H. Verw.-

Schule u. Verw.-Fachhochschule

62.900 59.000 48.300

1 110 111008 Zentrale Personalarbeit Kommunale Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsvereinfachung (KGSt)

10.000 10.000 9.828

1 110 111008 Zentrale Personalarbeit Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-

Holstein (KAV)

23.000 23.000 22.352

1 160 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der 

Gleichstellungsstellen

400 400 300

1 181 111034 Gesamtpersonalrat Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der 

Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-

Holstein

200 200 130

1 201 111012 Haushalt und Steuerung Fachverband der Kämmerer 100 100 15

1 210 111016 Buchhaltung und Finanzen Fachverband der Kommunalkassenverwalter 100 100 50

1 300 111017 Rechtsangelegenheiten Versicherungen 100 100 54

1 691 122002 Hafen- und Seemannsamt Deutsche Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger e.V.

145 145 145

1 691 122002 Hafen- und Seemannsamt Deutsche Seemannsmission in Lübeck 180 180 180

1 691 122002 Hafen- und Seemannsamt Verband der Hafenkapitäne 175 175 175

1 691 552001 Wasser und Hafen Verein zur Förderung des Elbstromgebietes 

e.V.

500 0 500

Summe FB 1 297.500 293.100 241.136

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

2 280 571001 Wirtschaftsförderung Förderverein Güterverkehrszentrum 1.250 1.250 1.250

2 280 571001 Wirtschaftsförderung Föreningen Europakorridoren 1.360 1.360 1.108

2 280 571001 Wirtschaftsförderung Creditreform e.V. 365 365 365

2 280 571001 Wirtschaftsförderung Check in Lübeck Förderverein 25 25 25

2 280 571001 Wirtschaftsförderung Marketing Club 1.000 1.000 0

2 280 111020 Grundstücksmanagement Flughafen 100 100 0

2 500 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Verband der Rechtsauskunftsstellen 100 100 77

2 500 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge 

Frankfurt

800 774 774

2 500 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Fa. con-sens, Hamburg 10.100 10.106 4.706

2 500 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Verband Deutscher 

Rentenversicherungsträger

800 720 520

2 500 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Bundesnetzwerk BBE (Bürgerschaftliches 

Engagement)

100 100 100

Beträge in EUR
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FB Ber. Produkt Produktbezeichnung Empfänger Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

2 515 367003 Jugendberufshilfe Berufsverbände, z.B. Dehoga 2.000 0 0

2 530 414001 Gesundheitsamt Schlesw.-Holst. Landesausschuss für 

Krebsbekämpfung e.V., Kiel

300 300 200

2 530 414001 Gesundheitsamt Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck 100 100 10

Summe FB 2 18.400 16.300 9.135

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

3 340 122006 Standesamt Landesverband der Standesbeamten 

Schlesw.-Holst. E.V.

800 800 525

3 370 126001 Gefahrenabwehr Landesfeuerwehrverband 1.250 1.200 1.183

3 370 126001 Gefahrenabwehr Deutscher Feuerwehrverband 150 100 117

3 370 126001 Gefahrenabwehr KGSt - IKO-Netz 2.200 2.100 1.904

3 370 127001 Rettungsdienst LAG S.-H. der Rettass.-Schulen 100 100 0

3 370 521001 Baulicher Brandschutz Vereinigung zur Förderung des Deutschen 

Brandschutzes (VFDB)

100 110 110

3 370 521001 Baulicher Brandschutz Arbeitsgemeinschaft der 

Brandschutzingenieure

100 125 125

3 370 126001 Gefahrenabwehr AG der Leiter der Berufsfeuerwehren 100 65 20

3 392 561001 Umweltschutz Klimabündnis e.V. (1.100 EUR)

BWK (150 EUR)

1.400 1.400 1.268

3 820 555001 Land- und Forstwirtschaft Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik 200 200 153

3 820 555001 Land- und Forstwirtschaft Norddeutscher Forstverein 100 100 23

3 820 555001 Land- und Forstwirtschaft Forest stuardship council Deutschland 100 100 110

3 820 555001 Land- und Forstwirtschaft Naturland e.V. 800 800 0

Summe FB 3 7.400 7.200 5.538

Beträge in EUR
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FB Ber. Produkt Produktbezeichnung Empfänger Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

Fachbereich 4 - Kultur

4 040 281001 Kulturangebote Landeskulturverband Schlesw.-Holst. 100 100 100

4 040 281001 Kulturangebote Academia Baltica 100 100 100

4 047 251001 Die Lübecker Museen Deutscher Verein für Kunstwissenschaften 150 150 0

4 047 251001 Die Lübecker Museen Deutscher Museumsbund 220 220 220

4 047 251001 Die Lübecker Museen Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V. 80 80 80

4 047 251001 Die Lübecker Museen Niederdeutsche Ges. für Kultur-

geschichte e.V.

15 15 15

4 047 251001 Die Lübecker Museen Arbeitskreis Museumspädagogik e.V. 50 50 50

4 047 251001 Die Lübecker Museen Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V. 40 40 40

4 047 251001 Die Lübecker Museen Deutscher Museumsbund 110 110 110

4 401 211001 Grundschulen Deutsches Jugendherbergswerk 500 500 500

4 401 entfällt Hauptschulen Jugendherbergsverband 0 0 85

4 401 216101 Grund- und Regionalschulen Jugendherbergsverband 1.000 400 280

4 401 entfällt Grund- und Regionalschulen Jugendherbergsverband 0 300 0

4 401 entfällt Grund- und Regionalschulen Jugendherbergsverband 0 300 210

4 401 217001 Gymnasien Jugendherbergsverband 300 300 295

4 401 233001 Berufsschulen Jugendherbergsverband 200 200 120

4 401 221001 Sonderschulen Jugendherbergsverband 200 200 160

4 401 218101 Gesamtschulen Jugendherbergsverband 200 200 180

4 401 218201 Gemeinschaftsschulen Jugendherbergsverband 200 0 0

4 401 243001 Sonstige schulische Aufgaben 100 0 0

4 401 421001 Förderung des Sports Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, 

Köln

100 90 55

Beträge in EUR
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FB Ber. Produkt Produktbezeichnung Empfänger Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

Fachbereich 4 - Kultur

4 401 424001 Sportstätten / Passathafen Projekt Baltic Sealing

AG der Sportboothäfen OH-Lübeck

6.400 6.500 6.100

4 401 424001 Sportstätten / Passathafen Deutsche Olympia-Gesellschaft 100 110 102

4 401 424001 Sportstätten / Passathafen Sail Training Association 100 100 100

4 401 entfällt Bark Passat Landesverband der Standesbeamten

einmalig in 2008

0 0 35

4 403 271001 Forum für Weiterbildung (VHS) Volkshochschule 1.000 1.000 1.000

4 416 272001 Stadtbibliothek Neue Bachgesellschaft 50 50 50

4 416 272001 Stadtbibliothek Wissenschaftl. Buchgesellschaft e.V., 

Darmstadt

0 0 11

4 416 272001 Stadtbibliothek Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, 

Kiel

30 30 30

4 416 272001 Stadtbibliothek Gesellschaft Musikforschung, Kassel 50 50 50

4 416 272001 Stadtbibliothek Goethe-Gesellschaft, Weimar 60 60 60

4 416 272001 Stadtbibliothek Theodor-Storm-Gesellschaft, Husum 30 30 30

4 416 272001 Stadtbibliothek Verein für Schlesw.-Holst. 

Kirchengeschichte, Kiel

30 30 30

4 416 272001 Stadtbibliothek Genealogische Gesellschaft, Hamburg 30 30 30

4 416 272001 Stadtbibliothek Deutscher Bibliotheksverband 700 700 700

4 416 272001 Stadtbibliothek Ass. internat. d'bibliotheques musicals 

Freiburg Breisgau 

59 59 58

4 416 272001 Stadtbibliothek Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich 30 30 30

4 416 272001 Stadtbibliothek Heimatverband Eutin 25 25 25

4 416 272001 Stadtbibliothek Thomas-Mann-Gesellschaft, Lübeck 25 25 25

4 491 523001 Archäologie und Denkmalpflege Vereinigung der UNESCO-Städte 7.300 7.300 6.362

4 491 523001 Archäologie und Denkmalpflege Verband der Landesarchäologen in der 

Bundesrepublik Deutschland e.V.

300 300 248

4 510 341001 Unterhaltsvorschuss Deutsches Institut für Vormundschaftswesen 

e.V., Heidelberg

2.300 2.300 2.284

4 510 363002 Jugendhilfe Vergleichsring KGST 3.000 3.000 1.726

4 513 362002 Jugendarbeit Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 300 300 230

4 513 366001 Jugendfreizeiteinrichtungen Ant. Aufwand Mitgliedschaft 

Jugendherbergswerk

AGJF Baden-Württemberg (GEMA)

AK Männer für Jungs

600 700 560

Summe FB 4 26.500 26.700 22.475

Beträge in EUR
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FB Ber. Produkt Produktbezeichnung Empfänger Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

5 610 511003 Stadtplanung und -entwicklung Arbeitsgemeinschaft historischer Städte 2.600 2.600 2.500

5 661 541001 Gemeindestraßen Forschungsgesellschaft für Straßenwesen 200 200 169

5 661 541001 Gemeindestraßen Merkposten für Hhj. 2000 100 100 0

5 670 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Arbeitsgemeinschaft Friedhof u. Denkmal 148 148 123

5 670 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Verb. d. Friedhofsverwalter Deutschlands 52 52 52

Summe FB 5 3.100 3.100 2.844

Gesamtsumme 352.900 346.400 281.128

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

Fachbereich 1 - Bürgermeister

1 000 111001 5318001 Wissenschafts- und Technologiepark 

Lübeck GmbH

Förderung "Stadt der Wissenschaft" 20.000 20.000 0 FW VA G

1 100 111003 5318001 Bürgerschaft Zuschüsse an Fraktionen und dgl. 687.200 682.900 522.345 FW VA G

1 180 111034 5318001 Personalräte, Betriebssportgemeinschaft 

Stadtverwaltung

Förderung des Betriebssports 1.800 1.800 1.800 FW VA G

1 691 122002 5318001 Fischereigenossenschaft und Lübecker 

Kreisverband der Sportfischer e.V.

Fischbesatz 35.000 65.000 42.153 PF VA G

Summe FB 1 744.000 769.700 566.298

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

2 500 331001 5318001 Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck 

e.V.

Altentagesstätten 174.700 174.700 179.902 PF VL G

2 500 331001 5318001 Arbeitsgemeinschaft der Lübecker 

Frauenverbände e.V.

Altentagesstätte 14.000 14.000 14.000 PF VL G

2 500 331001 5318001 Vorwerker Heime - Diakonische 

Einrichtungen e.V.

Altentagesstätten 108.300 108.300 112.539 PF VL G

2 500 331001 5318001 Caritas-Verband Lübeck e.V. Altentagesstätten 47.800 47.800 49.235 PF VL G

2 500 331001 5318001 Arbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtsverbände

Stadtranderholung 28.100 28.100 28.861 FW VA G

2 500 331001 5318001 Rehabilitations- und 

Behindertensportgemeinschaft im MTV 

e.V.

Rehabilitations- und Behindertensport 1.700 1.700 1.611 FW VA G

2 500 331001 5318001 Marli-Werkstätten Familienentlastender Dienst 55.000 55.000 56.520 FW VL G

2 500 331001 5318001 Brücke  gGmbH Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke 116.700 116.700 120.172 PF VL G

2 500 331001 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, 

Wohnungslosen

0 0 201.300 PF VL G

2 500 331001 5318001 AWO Südholstein gemeinnützige GmbH Tea&Talk 53.500 53.500 55.023 PF VL G

2 500 331001 5318001 AWO Südholstein gemeinnützige GmbH Streetwork 48.600 48.600 49.996 PF VL G

2 500 331001 5318001 AWO Südholstein gemeinnützige GmbH Drogenberatungsstelle 245.700 245.700 253.114 PF VL G

2 500 331001 5318001 Gesellschaft zur Beförderung 

gemeinnütziger Tätigkeiten gegr. 1789

Lübecker Mütterschule 9.200 9.200 9.398 FW VL G

2 500 331001 5318001 DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. AIDS-Pflege Lübeck 45.700 45.700 46.989 PF VL G

2 500 331001 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V. § 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 

StGB)

7.500 7.500 7.492 PF VL G

2 500 331001 5318001 Donum vitae e.V. Schwangerenkonfliktberatung 2.500 2.500 1.546 PF VA G

2 500 331001 5318001 Caritas-Verband Lübeck e.V. Beratung von Schwangeren 5.700 5.700 5.624 FW VL W

2 500 331001 5318001 PRO FAMILIA § 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 

StGB)

16.200 16.200 16.144 PF VL G

2 500 331001 5318001 Humanistische Union § 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 

StGB)

14.200 14.200 14.169 PF VL G

2 500 331001 5318001 Arbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtsverbände

Sonnenzug/Sonnentag 16.400 16.400 16.900 FW VA G

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt  

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

2 500 331001 5318001 Diverse Sachausgaben für Integrationskonzept 0 0 1.179 FW VA G

2 500 331001 5318001 BIFF e.V. Beratung und Information für Frauen e.V. 165.800 165.800 170.753 FW VL W

2 500 331001 5318001 Diverse Förderprogramm LOS 100 100 56.224 FW VA G

2 500 331001 5318001 Frauen- und Mädchenprojekt im 

Freundschaftsverein für Solidarität und 

Völkerverständigung " TARA"

Allgemeine Pflege der Kunst 34.900 34.900 36.046 FW VL G

2 500 331001 5318001 Berufsfortbildungswerk Qualifizierung und Beratung von Mädchen und 

jungen Frauen

5.000 5.000 4.960 PF VA W

2 500 331001 5318001 Aranat e.V. Betrieb des feministischen Mädchen- und 

Frauenzentrums

133.600 133.600 139.152 PF VL W

2 500 331001 5318001 Förderverein der Lübecker 

Selbsthilfegruppen e.V.

Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen 6.100 6.100 6.251 FW VL G

2 500 331001 5318001 Arbeitsgemeinschaft zur Rehabilitation 

e.V. - Club 72 - 

Rehabilitation psychisch Kranker 5.000 5.000 5.057 FW VL G

2 500 331001 5318001 Verein für Betreuung und 

Selbstbestimmung in Lübeck e.V.

44.800 44.800 44.108 PF VL G

2 500 331001 5318001 Lübecker AIDS-Hilfe e.V. AIDS Beratung 42.300 42.300 43.511 PF VL G

2 500 331001 5318001 Interessengemeinschaft für Menschen mit 

HIV und AIDS e.V.

Notruftelefon, Betrieb des Regenbogen-Café und 

Präventionsarbeit im Bereich HIV und AIDS

5.000 0 0 FW VA G

2 500 331001 5318001 Vorwerker Heime - Diakonische 

Einrichtungen e.V.

Suchtberatungsstelle 20.500 20.500 20.452 PF VL G

2 500 331001 5318001 DLRG Lübeck e.V. Jugendwachstation Beidendorf 28.400 28.400 28.861 FW VL G

2 500 331001 5318001 Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht 2.000 2.000 1.933 FW VL G

2 500 331001 5318001 Vorwerker Heime - Diakonische 

Einrichtungen e.V.

Zentrale Beratungsstellen 158.100 158.100 158.028 PF VL G

2 500 331001 5318001 AWO Südholstein gemeinnützige GmbH Frauenhaus 63.000 63.000 65.000 FW VL W

2 500 331001 5318001 Frauen helfen Frauen e.V. Autonomes Frauenhaus 114.600 70.100 71.176 FW VL W

2 500 331001 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V. Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen 11.500 11.500 11.747 PF VL G

2 500 331001 5318001 Notruf e.V. Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen 170.000 170.000 170.000 FW VL W

2 500 331001 5318001 PRO FAMILIA Sexualpädagogische Beratung 9.200 9.200 9.398 PF VL G

2 500 331001 5318001 Modellprojekt "Verhütungsmittel für 

Bedürftige"

60.000 0 0 FW G

2 500 331001 5318001 Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V. Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café 

WUT

120.000 120.000 123.578 FW VL G

2 500 331001 5318001 Katholische Familienbildungsstätte e.V. Familienbildung 9.200 9.200 9.398 FW VL G

2 500 331001 5318001 Jugendhilfe- und Sozialverbund der AW O 

in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.

Migrantensozialberatung 3.100 3.100 3.067 FW VA G

2 500 331001 5318001 Deutsches Rotes Kreuz Suchdienst 2.100 2.100 2.046 FW VL G

2 500 331001 5318001 Caritas-Verband Lübeck e.V. Bahnhofsmission 3.500 3.500 3.524 FW VL G

2 500 331001 5318001 Caritas-Verband Lübeck e.V. Psychisch kranke Frauen 3.300 3.300 3.383 FW VL G

2 500 331001 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V. Bahnhofsmission 3.500 3.500 3.524 FW VL G

Summe FB 2 2.234.100 2.126.600 2.432.908

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

3 030 111021 5318001 WEISSER RING e.V. Betreuung von Opfern von Gewalttaten 400 0 0 FW VL G

3 391 554001 5318001 Landwege e.V. (Jugendnaturschutzhof) Erlebnispädagogische Umweltarbeit 42.400 42.400 43.700 FW VL G

3 391 554001 5318001 Landschaftspflegeverein Dummersdorfer 

Ufer e.V.

Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG 

Dummersd. Ufer

40.300 40.300 41.600 FW VL G

Summe FB 3 83.100 82.700 85.300

Fachbereich 4 - Kultur

4 040 363001 5318001 Bildungsfond Spezielle Sprachförderung in KiTa's 360.000 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318002 Bildungsfond Spezielle Sprachförderung in KiTa's 240.000 600.000 0 FW VA G

4 040 363001 5318001 Bildungsfond Ergänzende Betreuungs- und Bildungsangebote 26.000 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318002 Bildungsfond Ergänzende Betreuungs- und Bildungsangebote 234.000 260.000 0 FW VA G

4 040 363001 5318001 Bildungsfond Für Arbeitsmaterialien an den Schulen 2.500 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318002 Bildungsfond Für Arbeitsmaterialien an den Schulen 22.500 25.000 0 FW VA G

4 040 363001 5318001 Bildungsfond An sonstige Vereine und Verbände für 

Schulnetzwerke

181.200 181.200 0 FW VA G

4 040 363001 5318001 Bildungsfond Verpflegung (Haushaltsausgaberest) 329.000 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318002 Bildungsfond Verpflegung (Haushaltsausgaberest) 100.000 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318001 Bildungsfond 325.000 0 0 FW VA G

4 040 363001 5318002 Bildungsfond 409.000 0 0 FW VA G

4 040 365001 5318001 AWO Südholstein gemeinnützige GmbH 

(Schatzinsel, Drachennest 1-3, 

Stragardstr.)

KiTa-Betrieb ** 26.807.100 1.279.577 728.777 PF VL G

4 040 365001 5318001 Caritas-Verband Lübeck e.V. KiTa-Betrieb 660.495 485.697 PF VL G

4 040 365001 5318001 DRK / Kreisverband Lübeck e.V. 

(Blankensee)

KiTa-Betrieb 164.232 122.942 PF VL G

4 040 365001 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V.

Kita-Werk gGmbH

KiTa-Betrieb 6.733.585 6.173.790 PF VL G

4 040 365001 5318001 Landwege e.V. (Naturkindergarten) KiTa-Betrieb 149.364 110.824 PF VL G

4 040 365001 5318001 Vorwerker Heime - Diakonische 

Einrichtungen e.V. (Haus Barbara)

KiTa-Betrieb 380.824 267.773 PF VL G

4 040 365001 5318001 AG freier soz. u. kult. Einrichtungen e.V. 

(Haus Melanie)

KiTa-Betrieb 422.043 314.404 PF VL G

4 040 365001 5318001 Babygruppe e.V. KiTa-Betrieb 316.683 322.684 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderwege gGmbH (Beruf und Kind, 

Kinderclub (ab 2003), Hort in der 

Domschule (ab 2003))

KiTa-Betrieb 1.035.155 866.216 PF VL G

4 040 365001 5318001 Christopherus-KiGa der Christengem. in 

Lübeck e. V.

KiTa-Betrieb 199.644 204.062 PF VL G

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

4 040 365001 5318001 CVJM Lübeck e.V. (Wilde 13) KiTa-Betrieb 321.399 328.331 PF VL G

4 040 365001 5318001 Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband 

Lübeck e.V. (Josephinenstr., Breslaustr.)

KiTa-Betrieb 435.030 310.285 PF VL G

4 040 365001 5318001 Die Kunterbunte Kinderkiste e.V. KiTa-Betrieb 310.171 268.633 PF VL G

4 040 365001 5318001 DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. KiTa-Betrieb 388.998 396.954 PF VL G

4 040 365001 5318001 Förderung und Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen e.V. (Pumuckl)

KiTa-Betrieb 166.621 170.394 PF VL G

4 040 365001 5318001 Freie Schule Lübeck e.V. (Immengarten, 

Lauerholz)

KiTa-Betrieb 309.716 233.428 PF VL G

4 040 365001 5318001 Integrativer Kindergarten e.V. KiTa-Betrieb 50.165 34.318 PF VL G

4 040 365001 5318001 KIKS e.V. KiTa-Betrieb 634.927 603.356 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderförderverein "Unter der Kastanie" 

e.V.

KiTa-Betrieb 366.278 373.915 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kindergruppe Rasselbande e.V. KiTa-Betrieb 74.828 76.364 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderhaus Grauer Esel e.V. KiTa-Betrieb 421.335 429.810 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderland e.V. KiTa-Betrieb 100.312 102.312 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderspielkreis Travemünde e.V. KiTa-Betrieb 62.678 64.008 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kinderstube Travemünde e.V. KiTa-Betrieb 126.240 103.948 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kindertagesst. i.d. Musik-u.Kunstschule 

Lübeck gGmbH

KiTa-Betrieb 188.522 103.948 PF VL G

4 040 365001 5318001 Kleine Strolche e.V. KiTa-Betrieb 241.447 235.063 PF VL G

4 040 365001 5318001 Spielstube Teutendorfer Weg e.V. KiTa-Betrieb 113.151 115.707 PF VL G

4 040 365001 5318001 Studentenwerk S.-H. KiTa-Betrieb 506.810 516.811 PF VL G

4 040 365001 5318001 Tingelfing e.V. KiTa-Betrieb 174.187 133.767 PF VL G

4 040 365001 5318001 Verein z. Förd. d. Waldorfpädagogik 

Lübeck e.V. (Waldorfkindergarten im 

Pfeifengrasweg e. V.)

KiTa-Betrieb 295.499 257.928 PF VL G

4 040 365001 5318001 Zwergenland e.V. KiTa-Betrieb 248.080 242.057 PF VL G

4 040 365001 5318001 Projekt Eichholz "Schule als Lebens und 

Lernort"

KiTa-Betrieb 85.000 85.000 PF VL G

4 040 365001 5318001 Projekt Natur e.V. KiTa-Betrieb 142.808 50.340 PF VL G

4 040 365001 5318001 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald KiTa-Betrieb 59.093 25.170 PF VL G

4 040 365001 5318001 Sprungtuch e.V. KiTa-Betrieb 86.904 0 PF VL G

4 040 365001 5318001 Landschaftspflegeverein Dummersdorfer 

Ufer e.V.

KiTa-Betrieb 83.715 60.408 PF VL G

4 040 365001 5318001 UKSH - Campus Lübeck - Die Unizwerge Kita-Betrieb 74.764 0 PF VL G

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

4 040 365001 5318001 Ev. Kirchengemeinde St. Johannis - Kita 

Krummesse

Kita-Betrieb 13.320 0 PF VL G

4 040 365001 5318001 Spezielle Sprachförderung 0 0 200.725 FW VA G

4 040 281001 5318001 Gesellschaft für Politik und Bildung 

Schleswig-Holstein

Wissenschaftspflege 500 500 500 FW VA G

4 040 281001 5318001 Hansischer Geschichtsverein Wissenschaftspflege 500 500 500 FW VA G

4 040 281001 5318001 Leo-Baeck-Institut Wissenschaftspflege 179 179 179 FW VA G

4 040 281001 5318001 Lübecker Geschichte und Altertum e.V. Wissenschaftspflege einschließlich 

Bibliographisches Lexikon

300 300 300 FW VA G

4 040 281001 5318001 Lübecker Musikschulen Allgemeine Pflege der Kunst 189.500 189.500 196.200 FW VA G

4 040 281001 5318001 Allgemeine Volksbildung Allgemeine Pflege der Kunst 7.610 7.610 9.610 FW VA G

4 040 281001 5318001 TheaterFigurenMuseum Allgemeine Pflege der Kunst 25.250 25.250 25.250 FW VA W

4 040 281001 5318001 Figurentheater Lübeck Allgemeine Pflege der Kunst 25.250 25.250 25.250 FW VA W

4 040 281001 5318001 Gemeinschaft Lübecker Maler und 

Bildhauer

Allgemeine Pflege der Kunst 2.500 2.500 2.600 FW VA G

4 040 281001 5318001 Infoladen e.V. für interkulturelle 

Begegnungsstätten

Allgemeine Pflege der Kunst 23.950 23.950 24.800 FW VL G

4 040 281001 5318001 Niederdeutsche Veranstaltungen Allgemeine Pflege der Kunst 3.650 3.650 3.780 FW VA G

4 040 281001 5318001 Overbeck-Gesellschaft Allgemeine Pflege der Kunst 4.450 4.450 4.600 FW VA G

4 040 281001 5318001 Theater Combinale Allgemeine Pflege der Kunst 38.200 38.200 39.550 FW VA G

4 040 281001 5318001 Theater Partout Allgemeine Pflege der Kunst 13.700 13.700 14.200 FW VA G

4 040 281001 5318001 Theater "Am Tremser Teich" Allgemeine Pflege der Kunst 3.640 3.640 3.760 FW VA G

4 401 211001 5318001 Grundschule im Hochschulstadtteil, CVJM Grundschulen 78.400 78.400 65.289 FW VL G

4 401 221001 5318001 Jaenisch`sche Schulstiftung Förderung von SchülerInnen 300 300 256 FW VA G

4 401 243001 5318001 532.000 0 0 FW VA G

4 401 243002 5318001 Interessenvertretung "Betreute 

Grundschule"

Betreuung nach Unterrichtsende 158.000 480.000 447.401 FW VA G

4 401 243002 5318001 0 0 422.251 FW VA G

4 401 421001 5318001 Sportvereine und Sportverbände, die dem 

Turn- und Sportbund angehören

Förderung des Breitensports 112.800 112.800 76.866 FW VA G

4 401 421001 5318001  Übernahme der Straßenreinigungsgebühren 11.400 11.400 15.384 FW VA G

4 401 421001 5318001 Travemünder Woche Förderung des Segelsports 30.500 30.500 31.600 FW VA G

4 401 421001 5318001 Diverse Sportvereine und Sportverbände Jugendsportförderung 117.100 117.100 119.152 FW VA G

4 510 363002 5318001 Arbeiterwohlfahrt Südholstein Durchführung sog. Früher Hilfen 30.000 30.000 30.000 FW VA G

4 510 363002 5318001 Familien-Kiste- Moisling Durchführung sog. Früher Hilfen 15.000 15.000 15.000 FW VA G

Beträge in EUR
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Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF:

FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflicht leistung

Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage):

VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden), VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang (Zuwendungsbescheid))

Spalte ZGrp. (Zielgruppe):

M = männlich, W  = weiblich, G = Gemischt

 

FB Ber. Produkt Konto Träger Aufgabe Hh-Plan 2010

Hh-Plan

1. Nachtrag

2009

Rechnungs-

ergebnis

2008

FW/PF Agdl. ZGrp.

4 510 361003 5318001 Verbund Kindertagespflege Durchführung der Kindertagespflege 300.000 0 0 FW VA G

4 510 363002 5318001 Jugendhilfe- und Sozialverbund der AW O 

in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.

Kinderschutzzentrum 280.100 280.100 287.266 FW VL G

4 510 363002 5318001 Gemeindediakonie Lübeck e.V. Erziehungsberatungsstelle 408.400 408.400 422.752 PF VL G

4 513 362002 5318001 diverse Unterstützung der Angebote der freien Träger 

(Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)

84.000 34.700 16.629 FW VA G

4 513 362002 5318001 Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck 

e.V.

Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und 

"Zollhaus" sowie Segelprojekt

215.462 215.462 215.462 PF VL G

4 513 362002 5318001 Haus der Jugend Travemünde e.V. Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend 65.000 65.000 65.000 PF VL G

4 513 362002 5318001 Lübecker Jugendring e.V. Koordination der Arbeit der Vereine und Verbände 

der Jugendarbeit in Lübeck und Betrieb des 

Jugendheims Haus Seeblick

78.943 78.943 50.043 PF/FW VL G

4 513 362002 5318001 Mixed Pickles e.V. Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und 

junge Frauen mit und ohne Behinderungen

158.668 158.668 152.148 PF VL W

4 513 362002 5318001 CVJM Lübeck e.V. Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und 

Jugendtreff Bürgerhaus

185.364 123.664 8.000 PF VL G

4 513 362002 5318001 SJD Die Falken Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße 102.363 102.363 102.363 PF VL G

4 513 362002 5318001 Jugendinitiative Falkenfeld/Vorwerk e.V. Betrieb des Jugendtreffs Vorwerk/Falkenfeld, 

Unterstützung der Mietzahlung

3.300 3.300 3.300 PF VA G

4 513 362002 5318001 Bauspielplatz Roter Hahn e.V. Betrieb des Bauspielplatz Roter Hahn 151.200 151.200 151.200 PF VL G

4 513 362002 5318001 diverse Unterstützung der Angebote der Kinder- und 

Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien

105.000 105.000 82.192 FW VA G

4 513 362002 5318001 diverse Unterstützung der Angebote internationaler 

Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien

8.000 8.400 6.066 FW VA G

4 513 362002 5318001 diverse Unterstützung der Angebote im Bereich 

Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier 

Träger gem. Richtlinien

5.600 6.100 5.961 FW VA G

4 513 362002 5318001 Alternative e.V. Betrieb der Alternative, Unterstützung der 

Mietzahlung

4.800 4.800 4.740 PF VL G

4 513 362002 5318001 Internationaler Bund e.V. Straßensozialarbeit in ausgewählten Lübecker 

Stadtteilen und Betrieb der Jugendtreffs 

Hudekamp und Dänischburg

347.300 347.300 346.926 PF VL G

4 513 362002 5318001 Jugendorganisationen der in Lübeck 

agierenden politischen Parteien

Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen 12.600 12.900 13.294 FW VA G

4 513 367002 5318001 Diverse Träger (Abhängig von der 

Antragsstellung)

Projekte der Kiminalprävention 37.200 36.100 41.177 FW VA G

Summe FB 4* 33.025.000 22.287.700 18.820.028

Zuschüsse gesamt 36.086.200 25.266.700 21.904.533

abzüglich abzüglich abzüglich

Landeszuschuss in PSK 365001.4141 3.839.400 3.861.700 3.251.050

32.246.800 21.405.000 18.653.483

**FB 4, der Betrag der ehem. HhSt. 4645.7007 konnte für 2010 noch nicht auf die Empf. aufgeteilt werden, da die Vertragsverhandlungen noch liefen.

*FB 4, PSK 365001.5318001 inkl. Landeszuschuss (Kto. 4141), daher in 2010: 33.025.000 minus 3.839.400 = 29.185.600

*FB 4, HhSt. 4645.7007 inkl. Landeszuschuss (UGrp. 1711), daher in 2009: 22.287.700 minus 3.861.700 = 18.426.000

*FB 4, HhSt. 4645.7007 inkl. Landeszuschuss (UGrp. 1711), daher in 2008: 18.820.027 minus 3.251.050 = 15.568.977

Beträge in EUR
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2.1 Allgemeiner Überblick 
Jede Gemeinde muss ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch 
den Haushalt weder begründet noch aufgehoben. 
 
Der Haushaltsplan enthält gem. § 95a GO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde 
- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 
- entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen 
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
 
Die zur Deckung der Ausgaben erforderlichen Einnahmen sind 
- aus Entgelten für Leistungen der Gemeinde und  
- im Übrigen aus eigenen Steuern.  

 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen (u.a. Finanzzuweisungen) nicht ausreichen. 
 
Gem. § 95 g GO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.  
 
Der Haushaltsplan muss durch die Haushaltssatzung (§ 95 GO) festgesetzt werden. Die 
Haushaltssatzung wird in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen und soll vorher in den 
Ausschüssen eingehend beraten werden.  
Die beschlossene Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.  
Teile der Haushaltssatzung (§ 2) sind unter bestimmten Voraussetzungen 
genehmigungspflichtig (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen) 
 
Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu 
gliedern. Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplanes. 
 
Dem Haushaltsplan sind gem. § 1 GemHVO – Doppik - beizufügen 
1. der Vorbericht, 
2. (die Bilanz des Vorvorjahres) 2010 aufgrund der erstmaligen doppischen Aufstellung 

nicht möglich  
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 
 fällig werdenden Ausgaben, 
4. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 

Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen 
geführt werden (städt. SeniorInnenneinrichtungen, Eigenbetriebe und Stiftungen), 

4. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 
50% beteiligt ist, 

5. eine Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 gebildeten Budgets unter Angabe der den 
einzelnen Budgets zugeordneten Einnahmen und Ausgaben nach Abschnitten und 
Unterabschnitten 
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Da es sich für 2010 um den ersten doppischen Haushalt handelt werden in den 
folgenden Seiten, die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem kameralen Haushalt 
dargestellt. 

 
 Der Haushalt besteht – wie vorstehend dargestellt - nicht mehr aus einem Verwaltungs- 

und Vermögenshaushalt incl. gesondert zu beschließendem Investitionsprogramm, 
sondern aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und deren Teilplänen für die 
Produkte  

 

Ergebnisplan 

• Der Ergebnisplan bildet für das Haushaltsjahr den Ressourcenverbrauch und 
das Ressourcenaufkommen einer Kommune in Form von Aufwendungen 
(=Werteverzehr oder -verbrauch) und Erträgen (=Wertezufluss oder –
zuwachs) ab. 

 

• Es wird ein mittelfristiger Zeitraum beplant (4 Jahre). Die Haushaltsansätze im 
Ergebnisplan entsprechen jedoch dem Jährlichkeitsprinzip.  

 

• Ein positiver oder negativer Gesamtsaldo im Ergebnisplan eines 
Haushaltsjahres führt zu einer Veränderung der Bilanzposition „Eigenkapital“. 

• Erträge größer als Aufwendungen: Stadt ist „reicher“ geworden 

• Erträge kleiner als Aufwendungen: Stadt ist „ärmer“ geworden. 
 

• Im Ergebnisplan werden alle Aufwendungen bzw. Erträge dem Haushaltsjahr 
zugerechnet, in dem sie wirtschaftlich entstanden sind. Gegenüber der 
Kameralistik betrifft dies primär die Themen Rückstellungen und 
Abschreibungen. 

 

Beispiel Pensionsrückstellungen 

Die Zuführung zu den bzw. die Entnahme aus den Pensionsrückstellungen werden 
in dem Haushaltsjahr berücksichtigt, in dem die Pensionsansprüche erworben 
werden (Zuführung = in der Periode erworbene Ansprüche = Aufwand; Entnahme = 
in der Periode erforderliche Auflösung zur Finanzierung der erworbenen Ansprüche 
= Ertrag) 

 

Beispiel Abschreibungen 

Die Auszahlungen für Investitionsgüter werden flächendeckend entsprechend ihrer 
Nutzungsdauer auf die einzelnen Haushaltsjahre als Abschreibungen (=Aufwand) 
verteilt. Investitionen werden damit erfolgswirksam. 

 

Finanzplan 

Im Finanzplan werden die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode 
dargestellt, unabhängig davon, welchem Zeitraum der zugrunde liegende Ertrag 
bzw. Aufwand wirtschaftlich zuzurechnen ist. Dabei wird differenziert nach den 
Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und 
„Finanzierungstätigkeit“. Hier sind somit u. a. die bisher im kameralen 
Vermögenshaushalt abgebildeten Ein- und Auszahlungen für Investitionen, 
Kreditaufnahmen und Tilgungen zu finden.  
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Jahresabschluss 

Gem. § 95 m GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 
nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus 
der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und 
dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen 

Bilanz 

• Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Differenz entspricht 
dem städtischen Eigenkapital. 

 

• Standen in der Kameralistik bisher nur die Bankschulden im Fokus, gibt die 
Bilanz einen vollständigen Überblick über alle Verpflichtungen der Stadt. 
Ebenso enthält sie das vollständig bewertete Vermögen der Stadt (inkl. 
bestehende Forderungen). 

 

• Verkäufe von Vermögenswerten bewirken nicht automatisch eine Erhöhung 
des Eigenkapitals, sondern führen lediglich zu einem Tausch von 
Anlagevermögen zu Umlaufvermögen auf der Aktivseite der Bilanz und somit 
zu einer Verbesserung der Liquidität. Der Haushalt wird nur insoweit besser 
dargestellt, als der Verkaufserlös den bilanziellen Wert der 
Vermögensgegenstände übersteigt. Vermögensveräußerungen „unter Wert“ 
verschlechtern sogar das Ergebnis. 

 

• Mittelfristiges Ziel ist die Erstellung einer gesamtstädtischen „Konzernbilanz“ 
unter Einbeziehung des Vermögens und der Schulden der städtischen 
Beteiligungen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Leerseite) 
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Die drei vorstehend dargestellten Elemente greifen wie folgt ineinander: 
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Produktsachkonto 
 
Das Produktsachkonto besteht aus   und bezeichnet damit 
 
 Produktnummer  (Prod.)  den Aufgabenbereich 
 Abrechnungsobjektnummer (AObj.)  die investive Maßnahme (001 bis 999) 
 Kontonummer   (Kto.)  die Art der Erträge/Einzahlungen u. 

Aufwendungen/Auszahlungen 
 
Beispiele: Prod.  AObj. Kto. 
 
  552001 000 .4461001 konsumtiv 
       Wasser und Hafen 
       Leistungsentgelte Kita 
 
  552001 311 .7852000 investiv 
       Wasser und Hafen 
       Konstinkai / Kaimauersanierung 
       Tiefbaumaßnahmen   
 
Erläuterungen 
 
Erläuterungen werden in einem Textfeld unterhalb der Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 
dargestellt. 
 
Es bedeuten: 
  davon = vollständige Aufgliederung einer Summe; 
    Ausgabe-Zweckänderung nur mit Beschluss der Bürgerschaft 
 
  darin = teilweise Aufgliederung einer Summe 
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Die nachfolgende Grafiken zeigen die Überleitungsschritte von der Kameralistik zur Doppik , 
die Beziehungen von bisherigen kameralen Unterabschnitten zu doppischen Produkten und 
vorhandenen kameralen Gruppierungen zu doppischen Konten. Die Überleitung der kameral 
gemeldeten Daten in die neue doppische Struktur war ein Prozess der von allen beteiligten 
ein hohes Maß an Einsatz abgefordert hat. Vor dem Hintergrund parallel laufender 
Aufgaben war dies für alle Beteiligten eine hohe Herausforderung. Die Zahlen sind nach 
bestem Wissen und Gewissen übergeleitet und veranschlagt worden. Jede einzelne 
Anmeldung der Fachbereiche ist bei Bedarf nachvollziehbar zurückzuverfolgen. 
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Überleitung des Haushalts 
Vorhandene Beziehungen von Unterabschnitten zu doppischen 
Produkten 

 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 1 

Unterabschnitt 2 

Unterabschnitt 3 

Unterabschnitt 4 

doppisches Produkt 1 

doppisches Produkt 2 

doppisches Produkt 3 

doppisches Produkt 4 

Unterabschnitt 5 

n Unterabschnitte  n doppische Produkte 

Haushaltsstelle 
2000.1659 

Produktsachkonto 
111002.5241004 

Kameralistik Doppik 

 
  

 
Vorhandene Beziehungen von Gruppierungen zu Konten 

 
 

 
 
 
 

 

Gruppierung 1 

Gruppierung 2 

Gruppierung 3 

Gruppierung 4 

Konto 1 

Konto 2 

Konto 3 

Konto 4 

Gruppierung 5 

n Gruppierungen  n Konten 

Haushaltsstelle 
2000.1659 

Produktsachkonto 
111002.5241004 

Kameralistik Doppik 
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2.2 Was fehlt noch im doppischen Haushalt 2010 ? 
 

• Abschreibungen sind im gedruckten Entwurf 2010 bisher nicht enthalten. Die 
Abschreibungen werden ein einer geschätzten Größenordnung zentral in den 
Haushalt eingestellt. Die flächendeckende Berücksichtigung dieser Kosten kann erst 
nach Abschluss der Inventarisierung und Bewertung erfolgen. Voraussichtlich erfolgt 
dies im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes 2010. 

Über die Nachmeldeliste Anlage 1 ist ein Betrag von 40 Mio EUR pauschal zum 
Entwurf des Haushalts 2010 nachgemeldet worden, er berücksichtigt bereits 
geschätzte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus erhaltenen 
Zuweisungen für Investitionen) und basiert zum Teil auf schon vorliegenden 
Ermittlungen, im Übrigen auf Schätzungen. 

 

• Pensionsrückstellungen  § 24 Abs. 1 

Pensionsrückstellungen stellen ungewisse Verbindlichkeiten dar. Sie sind die 
bilanzielle Darstellung der Erfüllung zukünftig anfallender Pensionszahlungen. Zur 
Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit ist es notwendig, den Aufwand für 
zukünftige Pensionszahlungen in der Periode der Entstehung des Anspruchs zu 
verbuchen und nicht zum Zeitpunkt der Auszahlung. Zu diesem Zweck ist eine 
Pensionsrückstellung zu bilden. Diese wird jeweils zum Bilanzstichtag berechnet. 
Hieraus ergibt sich unterjährig ein regelmäßiger aufwandswirksamer 
Zuführungsbedarf bei den aktiven BeamtInnen (im Jahre 2010 von ca. 7,25 Mio EUR 
und eine Auszahlung der Pensionen aus der Rückstellung an die 
Versorgungsempfänger. Die Höhe der Pensionsrückstellung selbst wird aufgrund 
eines mathematischen Gutachtens und auf Grundlage der aktuellen Personaldaten 
durch die Versorgungsausgleichkasse (VAK) berechnet und der HL zur Verfügung 
gestellt. 
 
Der unterjährige Zuführungsbedarf ergibt sich aus der Differenz der Rückstellung für 
aktive Beamte zum 31.12.2009 und zum 31.12.2010, der Auflösungsbetrag aus der 
Differenz der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Nach Auswertung der 
Rückmeldung der VAK stellt sich heraus, dass die im mathematischen Gutachten 
berechnete Auflösung für Versorgungsempfänger ca. 5 Mio. EUR beträgt. Die 
Pensionsauszahlungen, die durch diese Auflösung zu decken sind, betragen hingegen 
jedoch 17 Mio. EUR. Daraus resultiert das in etwa ein Betrag von ca. 12 Mio. EUR der 
Rückstellung zum Ende des Jahres 2010 zusätzlich aufwandswirksam zuzuführen 
sind. Dieser Betrag kann sich durch Todesfälle noch in stärkerem Maße verringern, da 
die Bestände der jeweiligen Rückstellung, dann zusätzlich „erfolgswirksam“ 
aufzulösen sind. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte sind jedoch die vollen 12 Mio 
EUR zunächst als zusätzlicher Aufwand zentral zu ordnen. Der im Entwurf 
ausgewiesene Jahresfehlbetrag wird sich dadurch aufwandswirksam erhöhen („Worst-
Case“). Die Entwicklung im Jahre 2010 bleibt abzuwarten. 

Über die Nachmeldeliste Anlage 1 ist ein Betrag von 19,25 Mio EUR pauschal zum 
Entwurf des Haushalts 2010 nachgemeldet worden. 

 

• Beihilferückstellungen § 24 Abs. 2 

Nach den geltenden Regeln ist für die Haushaltsplanung ein bestimmter Prozentsatz 
für Rückstellungen „Beihilfeverpflichtungen“ zurückzustellen. Für den Haushalt 2010 
werden ca. 800 TEUR zurückzustellen sein. Der im Entwurf ausgewiesene 
Jahresfehlbetrag wird sich dadurch aufwandswirksam erhöhen („Worst-Case“). 

Über die Nachmeldeliste Anlage 1 ist ein Betrag von 0,8 Mio EUR pauschal zum 
Entwurf des Haushalts 2010 nachgemeldet worden. 

 

Die vorstehend genannten Beträge (insgesamt 60,5 Mio EUR) werden in dem zu 
diesem Zweck im Entwurf des Haushalts 2010 eingerichteten technischen Produkt 
612 002 – Pauschalierter nicht zahlungswirksam werdender Aufwand zur 
Vervollständigung des doppischen Haushalts - als Aufwand abgebildet.  
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Der Ergebnisplan mit seinem ausgewiesenen Jahresfehlbedarf wird damit nach den 
derzeitigen Informationen so vollständig wie derzeit möglich abgebildet.  

 

• Weitere (Risiko)rückstellungen gem. § 24 GemHVO – Doppik – sind zu bilden, 
wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen: 

Altersteilzeitrückstellungen § 24 Abs. 3 – sind bereits im Haushaltplan 2010 kalkuliert 

Sanierung von Altlasten § 24 Abs. 5 

Steuerückstellungen § 24 Abs. 6 

Verfahrensrückstellungen § 24 Abs. 7 

Finanzausgleichsrückstellungen § 24 Abs. 8 

Instandhaltungsrückstellungen § 24 Abs. 9 

 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist eine Rückstellung zu bilden, die dann 
aufwandswirksam den Jahresfehlbetrag erhöhen wird. 

 

• Erläuterungen/Haushaltsvermerke sind im Haushalt noch nicht vorhanden, 
daran wird noch gearbeitet. Voraussichtlich zur abschließenden 
Beschlussfassung über den Haushalt durch die Bürgerschaft werden die 
notwendigen Vermerke vorliegen. In den Durchführungsbestimmungen zur 
Haushaltssatzung ist ein Hinweis aufgenommen worden, der es der 
Verwaltung gestattet bei Bedarf abweichend hiervon zu handeln. Dem Finanz- 
und Personalausschuss ist zu berichten. 

 

Weitere Schritte zur Eröffnungsbilanz  

 

• Durchführung der Inventur für das mobile Anlagevermögen. 

• Vollständige Bewertung von u.a. Gebäuden, Straßen und Grundstücken, 
Kunstgegenstände. 

• Erfassung und Bewertung sämtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten. 
 

� Nach aktuellem Stand wird die Eröffnungsbilanz frühestens im III. Quartal 
2010 vorliegen.  

 

Vergleichbarkeit mit den Vorjahren 
 

• Im Übergangsjahr ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr auf der 
Ebene der Teilpläne aufgrund der völlig unterschiedlichen 
Haushaltsgliederung nicht möglich. Dem trägt auch § 1 Abs. 5 GemHVO-
Doppik Rechnung, mit dem „...auf die Darstellung der Ergebnisse des 
Vorvorjahres und der Haushaltspositionen des Vorjahres verzichtet...“ wird. 
Erst für den Haushalt 2011 wird mit dem Jahr 2010 ein erstes „Vergleichsjahr“ 
zur Verfügung stehen. Aussagekräftigere Zeitreihen werden sich erst von Jahr 
zu Jahr weiter aufbauen.  
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2.3 Produkte, Berichtswesen, Produkthaushaltspläne 
 
1. Das Berichtswesens im Neuen Steuerungsmodell 
 
Mit der Einführung des Neuen Steuerungsmodells hat sich die Hansestadt Lübeck 
einer transparenten und effizienten Arbeitsweise verpflichtet, die sich einerseits für 
BürgerInnen und andererseits auf die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung 
positiv auswirken soll. Im Sinne einer modernen, qualitativ guten Dienstleistung für 
die EinwohnerInnen der Hansestadt wurde der Service optimiert - z.B. durch 
einheitliche Servicezeiten und durch die Entwicklung eines kundInnenfreundlichen 
Bewusstseins der Verwaltung. Um auf die äußeren Anforderungen im kommunalen 
Geschehen angemessen zu reagieren, benötigt die Verwaltung zugleich interne 
Verantwortungs- und Steuerungsstrukturen, die garantieren, dass Entscheidungen, 
Abläufe und Entwicklungsprozesse zeitnah, effizient und bedarfsorientiert gestaltet 
werden. Verbindliche Kontrakte über die Entwicklung der Leistungen und deren 
Kosten, ihre zusammenfassende Darstellung im Überblick sowie ein laufender 
Abgleich zwischen Planung und Entwicklung im Rahmen eines standardisierten 
Berichtswesens sind zentrale Voraussetzung für dieses Vorhaben.  
 
 
2. Das Berichtswesen in der Hansestadt Lübeck 
 
Basis für das Berichtswesen in der Hansestadt Lübeck sind die Produktkontrakte. 
Die Leistungen der Verwaltung werden hier nach Art, Menge und Qualität erfasst, zu 
Produkten zusammengefasst und dokumentiert. Jedem Produkt werden Erträge, 
Aufwendungen und Zuschussbedarf laut Haushaltsplan zugeordnet. Kennzahlen zu 
den Produkten geben steuerungsrelevante Informationen und bringen wichtige 
Sachverhalte auf den Punkt. FachbereichsleiterInnen und Bürgermeister 
vereinbaren die Inhalte der Produktkontrakte für ihre Fachbereiche. Der 
Bürgermeister legt der Bürgerschaft dann mit den gesammelten Produkt-kontrakten 
einen Vorschlag über Menge, Qualität und Kosten der Verwaltungsleistungen 
insgesamt im Folgejahr und mit der Planung für drei weitere Jahre vor. Sie stellen 
den Generalkontrakt zwischen Verwaltung und Politik dar. 
 
In zwei Zwischenberichten wird zu den Stichtagen 30.04. und 31.08. unterjährig 
über die Entwicklung von Leistungsvereinbarungen und Ressourcen pro Produkt 
berichtet. 
 
Seit 2004 wird zusätzlich ein Jahresbericht vorgelegt, der das Berichtswesen 
abrundet. Hier wird nach Abschluss des Jahres über die Erfüllung der 
Vereinbarungen zu Leistungen und Ressourcen pro Produkt berichtet.  
 
Durch die Einführung der Berichtswesen-Bausteine konnte die Transparenz über 
Verwaltungsleistungen und Ressourcen erheblich gesteigert werden. Kritisch muss 
jedoch angemerkt werden, dass die Qualität von Kontrakten und Berichten – 
insbesondere im Hinblick auf Steuerungs- und Ergebnisrelevanz – an vielen Stellen 
noch verbesserungsfähig ist. 
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3. Verknüpfung von Haushaltsplänen und Produktbuch zu Produkthaushaltsplänen 
 
Um Leistungen und Produkte mehr in den Mittelpunkt der Steuerung zu rücken und 
Informationen zu bündeln, werden Produktbuch und Teile des Haushaltsplans seit 
dem Jahr 2005 zusammengefasst. Pro Fachbereich wird ein Produkthaushaltsplan 
erstellt, der allgemeine Informationen, Produktkontrakte, Teilergebnis- und 
Teilfinanzpläne, den Stellenplan für den Fachbereich und kurze tabellarische 
Informationen zu den zugeordneten Eigenbetrieben und Gesellschaften enthält. Die 
Zusammenfassung von zusammengehörenden Informationen in einem Werk stellt 
eine erhebliche Verbesserung für das Beratungsverfahren zum Haushalt und 
Produkten und für die Steuerung der Aufgaben im laufenden Jahr dar. Außerdem 
wird es den politischen Gremien und der Verwaltungsführung leichter gemacht, 
zusammen mit den Ressourcenzuweisungen im Haushalt konkrete Vorgaben für die 
zu erbringenden Leistungen/ Produkte zu treffen. 
 
Erstmals wird mit dem Haushalt 2010 ein doppischer Haushalt mit Teilergebnis- und 
Teilfinanzplänen vorgelegt, wie auch die wesentlichen Investitionen je Produkt 
benannt werden. Der Vorbericht wird in ganzer Form in den Bänden zu den 
Produktbereichen abgebildet. Stellenplan und Beteiligungsbericht werden weiterhin 
als gesonderte Bände des Haushaltsplans erstellt. 
 
Die Verknüpfung von Produkten und Verwaltungshaushalt zieht sich durch 
sämtliche Elemente des Berichtswesens. Auch in den Zwischenberichten und im 
Jahresbericht/ in der Jahresrechnung wird zur Entwicklung von Produktkontrakten 
und Verwaltungshaushalt berichtet. 
 
 
4. Ausblick 
 
Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird erstmals zum 
Haushalt 2010 ein doppischer Haushaltsplan vorgelegt. Die Doppik-Reform soll 
nicht nur einen neuen Rechnungsstil einführen, sondern die Steuerung der 
kommunalen Leistungserbringung insgesamt verbessern. Entscheidungen sollen 
stärker als bisher unter dem Blickwinkel der „Outputsteuerung“ getroffen werden. Mit 
der Einführung einer neuen Finanzsoftware wird ein Instrument geschaffen, mit dem 
die Verwaltung in die Lage versetzt wird, Ziele, Ressourcen, Leistungsmengen, 
Qualitätsaussagen und Kennzahlen so zu verknüpfen, dass die Informationen für 
eine „outputorientierte“ Steuerung verfügbar sind.  
 
Konkret ersichtlich wird die Weiterentwicklung daran, dass im Haushalt 2010 
Produkthaushaltsseiten enthalten sind, in denen verbesserte inhaltliche 
Informationen zu Leistungen, Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten mit Zahlen des 
Teilergebnisplans, des Teilfinanzplans und Informationen zu 
Investitionsmaßnahmen verknüpft werden. 
 
Mit der vollständigen Umsetzung der Doppik wird sich die Berichterstattung 
insgesamt verändern. Pläne und Überlegungen für eine angepasste/ optimierte 
Berichterstattung sind am Laufen; erste Ansätze finden sich Haushaltskonzept des 
Projekts NKF/Doppik.   
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2.5 Ergänzungen zum Vorbericht 
 
2.5.1 Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe: 
 
Wegen der umfangreichen Ausgleichszahlungen, Erstattungen und Kostenersätze für 
Zwecke der Sozialhilfe wird die Nettobelastung Sozialhilfe (vorabdotiert) dargestellt: 
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Entwicklung der Jugendhilfe: 
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1) Veräußerungserlöse 2010 : allgemeine Grundstücke = 2,5 Mio € 

Erbbaurechte = 4,8 Mio €
2) Sonderfinanzierungen : 2010-2013 = Energieeinspar-/Modernisierungsprogramm städt. 

Liegenschaften
3)
 kreditweise Finanzierung eines Investitionszuschusses :  2010 : Stadtreinigung

2010 : Stadtreinigung = 1.3 Mio €, Flughafen = 4 Mio €

2011/12 : Stadtwerke/Priwallwagenfähre

2.5.2 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart 2010 2011 2012 2013
TEUR TEUR TEUR TEUR

EINZAHLUNGEN    

Eigenmittel

Rückflüsse von Darlehen 619,5 644,0 668,6 668,6

Veräußerungserlöse  1)
7.313,1 5.384,1 5.384,1 5.384,1

Beiträge 957,4 1.265,5 3.057,5 1.828,5

Eigenmittel zusammen: 8.890,0 7.293,6 9.110,2 7.881,2

Fremdmittel:

Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:

rentierliche Bereiche

Rettungsdienst 1.242,5 922,5 775,8 686,4

Passat-Hafen/Bark-Passat 1,0 1,0 301,0 321,0

Märkte 108,0 84,0 0,0 0,0

Friedhöfe und Bestattungen 106,7 186,7 184,2 184,2

Hafenbaumaßnahmen 7.343,6 15.620,0 5.884,0 2.880,0

Zwischensumme : 8.801,8 16.814,2 7.145,0 4.071,6

Kredite f.  Sonderfinanzierungen 2)
4.261,0 2.619,4 1.469,9 1.850,0

sonstiger Bereich 16.826,2 32.396,5 36.214,2 21.325,0

Kredite Kernhaushalt HLe 29.889,0 51.830,1 44.829,1 27.246,6

Kredite f.  städt. Gesellschaften
 3)

5.250,0 0,0 2.500,0 2.500,0

Kreditmittel zusammen: 35.139,0 51.830,1 47.329,1 29.746,6

Zuweisung./Zusch. f . Investitionen 27.257,6 32.680,2 13.368,3 10.136,8

EINZAHLUNGEN  insgesamt: 71.286,6 91.803,9 69.807,6 47.764,6

AUSZAHLUNGEN

Investitionen

Rentierliche Bereiche

Rettungsdienst 1.242,5 922,5 775,8 686,4

Passat-Hafen/Bark Passat 1,0 1,0 301,0 321,0

Märkte 108,0 84,0 0,0 0,0

Friedhöfe und Bestattungen 107,7 187,7 185,2 185,2

Hafenbaumaßnahmen 10.573,6 26.100,0 9.300,0 4.500,0

davon nicht rentierlich: 0,0 0,0 0,0 0,0

Zwischensumme: 12.032,8 27.295,2 10.562,0 5.692,6

sonstige Bereiche 70.851,6 64.498,3 59.235,2 42.061,6

Investitionen zusammen: 82.884,4 91.793,5 69.797,2 47.754,2

AUSZAHLUNGEN insgesamt: 82.884,4 91.793,5 69.797,2 47.754,2

Fehlbedarf / Überschuss : -11.597,8 10,4 10,4 10,4

Ausgleich durch die

Bilanzkonten :

Allgemeine Rücklage/ 11.608,2

Zuführung Stellplatzrücklage -10,4 -10,4 -10,4 -10,4

11.597,8 -10,4 -10,4 -10,4
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2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)

Haushaltsjahr 2010

Aus der Veräußerung von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken resultieren Einzahlungen 

in Höhe von 2,5 MiO €. Als Erlös aus dem Verkauf von Erbbaurechten werden 4,8 Mio € er-
wartet.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontenart 688)

Zur Mitfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen werden Beiträge nach dem KAG wie 

folgt veranschlagt :

2010

TEUR

 - Straßenausbaubeiträge 676,9

 - Straßenausbaubeiträge - Beleuchtung - 100,0

Darüber hinaus sind in 2010 85.000 € gem. § 154 ff. Bundesbau-Gesetzbuch 
für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen und Stellplatzablösebeträge i.H.v. 10.400 € gem. 

§ 55 Landesbauordnung. Beiträge gem. § 8 Landesnaturschutzgesetz betragen 100 €.

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind Zuweisungen und Zuschüsse 

wie folgt veranschlagt :

2010

TEUR

28.474,1

34,3%     prozentualer Anteil/Gesamteinnahmen

vom Bund (Konto 6810)

2010

TEUR

1.425,7 Städtebaufördermittel vom Bund

180,0 Gemeinsch-Haus Rangenberg/KPII

180,0 Schallschutzfenster/KPII

200,0 Germanistenkeller Rathaus

335,0 Dr.-J.-Leber-Str./EEM/KPII

345,0 Fischstr. 2-6/EEM/KPII

166,6 GMS Moisling/Fassad.-Dach 2.BA

702,5 BSZ Kerschensteiner/EEM/KPII

800,0 Holstentor-GMS/ EEM/KPII

83,2 Trave-RS/Aufzug/KPII

1.042,3 Thomas-Mann-Sch./EEM 1.BA/KPII

650,0 St.Annen-Museum/EEM/KPII

587,5 Schule Eicholz/Turnhalle/KPII

490,0 Schule Koggenweg/Sporthalle

1.700,0 Schule Lauerholz/EEM/KPII

166,6 Trave SZ/Dachsan. Sporthalle 

1.495,0 Ernest.-Sch./Kranenkonvent/UN

100,0 UNESCO-Großgrabung

150,0 Sanierung Treidelwegbrücke

10.799,4  
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vom Land (Konto 6811)

2010

TEUR

535,0 aus der Feuerschutzsteuer für Feuerwehr

440,0 KP II/Infrastruktur

400,0 Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA

1.000,0 Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord

300,0 Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4

1,0 Kurbetrieb Travemünde

30,0 Gemeinsch-Haus Rangenberg/KPII

1,0 Grundstücksmanagement

0,4 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

0,1 Jugendberufshilfe

30,0 Schallschutzfenster/KPII

1,0 Lübecker Schwimmbäder

332,1 Gotth.-Kühl/Neubau Sporthalle

1.013,5 Anna-Siemsen/Joh.-Kepler-Schule

462,5 C.J.Burckhardt-Gym/Mittagsvers

225,0 SH-Fonds/Katharineum/Mensa

235,0 E.-Geibel-Sch./Mittagsvers.

200,0 St. Jürgen/ Mittagsversorgung

390,0 St. Lorenz Nord/Mittagsvers.

416,1 Schule Vorwerk/Erweiterungsbau

200,0 Dorothea-Schlözer-Schule/Erweiterungsbau

0,1 Stadtbibliothek

0,1 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

71,9 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

110,0 Kita Dornestr./Erweiterung

110,0 Kita Hallandhaus/Erweiterung

110,0 Kita Klappenstr./Erweiterung

110,0 Kita R.-Groth-Park/Erweiterung

1.222,1 Städtebaufördermittel vom Land

404,6 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

60,0 Bushaltestellen

62,5 Dr.-J.-Leber-Str./EEM/KPII

62,5 Fischstr. 2-6/EEM/KPII

166,6 GMS Moisling/Fassad.-Dach 2.BA

43,7 Holstentor-GMS/ EEM/KPII

19,3 Trave-RS/Aufzug/KPII

200,0 Thomas-Mann-Sch./EEM 1.BA/KPII

115,0 St.Annen-Museum/EEM/KPII

106,2 Schule Eicholz/Turnhalle/KPII

80,0 Schule Koggenweg/Sporthalle

300,0 Schule Lauerholz/EEM/KPII

192,4 Schule Lauerholz/ EEM 2. BA

166,6 Trave SZ/Dachsan. Sporthalle 

320,0 Sanierung von Fahrbahndecken

1.062,5 Kanalbrücke Oberbüssau

295,0 Radweg St. Lorenzgleis

25,0 Um- und Ausbau von Radwegen

850,0 Bahnhofsvorpl./Fahrradparkdeck

175,0 Nordtangente/Neue Travequerung

700,0 K13/Umgehung Steinrade

436,0 A.d.Schießst.-Kirschenallee

900,0 Niendorfer Hauptstraße/3.BA

700,0 Krempelsd. Allee/Fackenb.Allee

450,0 Knotenp.Fackenb./Schönböckener

15.839,8  
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Sonstige (Konten 6814, 6817, 6818)

2010

TEUR

198,2 K13/Umgehung Steinrade

0,1 Jugendberufshilfe

3,0 Kunst im öffentlichen Raum

7,0 Forum für Weiterbildung (VHS)

0,1 Stadtbibliothek

175,0 Burgtor/Jugendkulturcafé 

211,7 Burgtor/behindertenger.Umgest.

1.200,0 Achse Schrangen - Klingenberg

1,0 Grün- und Landschaftsbau

38,0 Grundüberhol.Wallanl., 2. BA

0,2 Denkmalpflege

0,6 Lübecker Museen

1.834,9

28.474,1 gesamt bei Kontenart 681  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Leerseite) 
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2.5.4 Erhebliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen 

 

Erhebliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :
TEUR

Hafen 10.573,6

Straßenbau 19.084,5

städtische Gebäude, Schulen und Sporthallen                                                  35.850,3

Folgende größere Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnahm sind in den Finanzplan auf-
genommen worden :

Bezeichnung

Produkte/Maßnahmen

Betrag                  

TEUR

Fachbereich 1 - Bürgermeister

111007 IT-Architekturmangement/IT-Service

111007 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 700,0

111013 Projekt NKF/Doppik

111013 001 Finanzsoftware 420,0

552001 Wasser und Hafen

552001 002 Erneuerung Ufersicherung Obertrave 470,0

552001 056 Verrohrung Graben Travemünder Landstraße 180,0
552001 060 Erneuerung Ufereinfassung Krähenteich 500,0
552001 143 Vorwerker Hafen/Ern. Gleis 81 250,0

552001 317 Konstinbhf./Hafenumgehungsbahn 1.250,0
552001 511 Skandinavienkai / Flächenanhebung 1.200,0

552001 531 Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA 1.000,0
552001 533 Skandinavienkai/Umbau Anleger 7 2.000,0

552001 534 Skandinavienkai/Verlängerung Anleger 7a 100,0
552001 537 Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord 2.300,0

552001 540 Bhf. SkandiKai/Ern. Gleis 3 450,0
552001 607 Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4 2.000,0

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

111020 Grundstücksmanagement

111020 001 Gemeinsch-Haus Rangenberg/KPII 240,0
111020 999 Grunderwerb 745,5

111020 999 Hochbaumaßnahmen 250,0

522001 Kommunaldarlehen

522001 999 Wohnungsbaudarlehen 435,5

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

126001 Gefahrenabwehr

126001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 1.078,7

127001 Rettungsdienst

127001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 1.185,6

128001 Katastrophenschutz

128001 001 KP II/Infrastruktur 440,0

537001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 1.250,0

561001 Umweltschutz

561001 001 Schallschutzfenster/KPII 240,0

Investitions-

nummer
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Fachbereich 4 - Kultur

211001 Grundschulen

211001 207 Paul-Klee-Schule/Klassenräume 100,0

216101 Grund- u. Regionalschulen

216101 006 Schule Travemünde/Lehrerzimmer 100,0
216101 199 Anna-Siemsen/Joh.-Kepler-Schule 3.000,0

216101 208 A.-Schweitzer-Sch./Mittagsvers. 300,0

217001 Gymnasien

217001 100 C.J.Burckhardt-Gym/Mittagsvers 589,3
217001 104 Ernest.-Sch./Kranenkonvent/UN 1.495,0

217001 107 Thomas-Mann-Sch./Unterrichtsr. 174,5
217001 426 SH-Fonds/Katharineum/Mensa 500,0

217001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 104,2

218101 Gesamtschulen

218101 026 Geschw-Prenski-Sch/Erweiterung 359,0
218101 027 Willy-Brandt-Sch./nawi Räume 200,0

218101 028 Willy-Brandt-Sch./Lehrerzimmer 100,0
218201 001 E.-Geibel-Sch./Mittagsvers. 350,0

218201 006 St. Jürgen/Verwaltungstrakt 100,0
218201 007 St. Jürgen/ Mittagsversorgung 150,0
218201 008 St. Lorenz Nord/Mittagsvers. 540,0

218201 012 St. Lorenz Nord/nawi Fachraum 200,0
218201 016 Schule Vorwerk/Erweiterungsbau 2.500,0

218201 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 104,1
218201 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 50,1

218201 999 Hochbaumaßnahmen 110,0

221001 Förderzentren

221001 055 Maria-Montessori-Sch/Lehrküche 150,0
221001 058 B.-Schröder-Sch./ Herr. Räume 250,0

233001 Berufsschulen

233001 031 BSZ Kerschensteiner Str. 5.500,0

233001 034 BSZ Dankwartsgrube 200,0
233001 044 Nahrung-Gastron/Küche-Fachraum 500,0
233001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 104,1

233001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 100,1

241001 Schülerbeförderung

241001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 110,2

421001 Förderung des Sports

421001 001 TSV Travemünde 350,0
421001 999 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen 100,0

424001

424001 040 Buniamshof/Grandplatz 580,0

523001 Archäologie und Denkmalpflege

523001 999 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen 100,0

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

365002 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 137,0

365002 009 Kita Dornestr./Erweiterung 287,0
365002 010 Kita Hallandhaus/Erweiterung 235,0  
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365002 011 Kita Klappenstr./Erweiterung 276,0
365002 012 Kita R.-Groth-Park/Erweiterung 235,0

365002 013 Kita Steinrade/Neubau 600,0

366001 Jugendfreizeiteinrichtungen

366001 003 Burgtor/Jugendkulturcafé 175,0
366001 005 Burgtor/behindertenger.Umgest. 211,7

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

511003 Stadtplanung und -entwicklung

511003 022 Sanierungsmaßn./Innenstadt 3.148,2
511003 027 Soziale Stadt Buntekuh 502,9

511003 029 UNESCO-Welterbe/Düvekenstr. 200,0

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

547001 001 Bushaltestellen 100,0
547001 999 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener 

Unternehmen

404,6

111029 Gebäudemanagement

111029 003 Germanistenkeller Rathaus 354,0
111029 004 Stadtteilzentrum Burgtor/EEM 760,0

111029 007 Kita Dornestraße/EEM 435,0
111029 011 Dr.-J.-Leber-Str./EEM/KPII 420,0

111029 013 Umbau Stadtschule Travemünde 650,0
111029 014 Fischstr. 2-6/EEM/KPII 450,0
111029 015 Kita Rudolf-Groth-Park/EEM 300,0

111029 025 GMS Moisling/Fassad.-Dach 2.BA 450,0
111029 043 BSZ Kerschensteiner/EEM/KPII 890,0

111029 061 Holstentor-GMS/ EEM/KPII 1.000,0
111029 064 Trave-RS/Aufzug/KPII 105,0

111029 097 Thomas-Mann-Sch./EEM 1.BA/KPII 2.240,0
111029 098 Thomas-Mann-Sch./ EEM 2.BA 600,0
111029 101 St.Annen-Museum/EEM/KPII 760,0

111029 200 Schule Eicholz/Turnhalle/KPII 1.133,0
111029 203 Schule Koggenweg/Sporthalle 590,0

111029 210 Schule Lauerholz/EEM/KPII 2.150,0
111029 211 Schule Lauerholz/ EEM 2. BA 427,5

111029 302 Th.-Mann-Schule/Sporthalle 1.230,0
111029 304 Trave SZ/Dachsan. Sporthalle 450,0

541001 Gemeindestraßen

541001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 112,5

541001 156 Erschließung Bebauungspläne 250,0
541001 551 Sanierung von Fahrbahndecken 2.800,0

541001 573 Bushaltestellen 150,0
541001 614 Kanalbrücke Oberbüssau 1.250,0
541001 624 Radweg St. Lorenzgleis 517,0

541001 625 Um- und Ausbau von Radwegen 500,0
541001 629 Lindenplatz 100,0

541001 652 Beckergrube 100,0
541001 657 Bahnhofsvorpl./Fahrradparkdeck 1.499,9

541001 660 Achse Schrangen - Klingenberg 2.100,0
541001 666 Posener Straße 450,0

541001 673 Friedenstraße 150,0
541001 679 Um-/Ausbau Regenwasserltg. 100,0
541001 681 Brückensanierungsprogramm 120,0  
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541001 682 Umbau Schmiedestraße 1.350,0
541001 687 Sanierung Treidelwegbrücke 150,0

541001 690 Sanierung ZOB (Bushaltestellen) 400,0
541001 683 Umbau Holstenstraße 200,0

542001 Kreisstraßen

542001 021 Nordtangente/Neue Travequerung 712,6

542001 065 Radweg Warnsdorf - Teutendorf 80,0
542001 086 A.d.Schießst.-Kirschenallee 780,0

542001 091 Sanierung Gustav-Radbruch-Pl. 100,0
542001 099 Niendorfer Hauptstraße/3.BA 1.000,0
542001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 160,0

542001 001 Aus-/Umbau Straßenbeleuchtung 400,0

543001 Landesstraßen

543001 012 Neubau Brandenb. Ldstr.bis BÜ 365,0

544001 Bundesstraßen

544001 044 Neubau Bahnhofsbrücke 250,0
544001 045 Krempelsd. Allee/Fackenb.Allee 1.400,0

544001 046 Knotenp.Fackenb./Schönböckener 900,0

551001 Grün- und Landschaftsbau

551001 999 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 229,0
551001 101 Grüne Mitte Meesenplatz 529,8

551001 142 Grundüberhol.Wallanl., 2. BA 138,0
551001 501 Grundüberholung Spielplätze 350,0

Die genannten Investitionen belasten die Folgejahre im Ergebnishaushalt durch Abschreibungen.

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik sind diese Belastungen im Vorbericht darzustellen.
Im Haushaltsplan 2010 sind jedoch lediglich pauschale Abschreibungen für das Anlagevermögen
veranschlagt. Daher wird an dieser Stelle auf die Darstellung der konkreten Belastungen der

Folgejahre durch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen verzichtet.  
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2.5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Durchführung der Investitionsmaß-
nahmen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für investive Auszahlungen in

künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) erforderlich mit insgesamt :

48.993,0 TEUR

davon zu Lasten der Haushaltsjahre

2011 40.632,3 TEUR

2012 6.860,7 TEUR

2013 1.500,0 TEUR

später 0,0 TEUR

Von den gesamten Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf die rentierlichen Bereiche
Rettungsdienst und Hafen im Jahre 

2010 20.750,0 TEUR 42,4%

Darüber hinaus sollen im nicht-rentierlichen Bereich im Jahre 2010 insbesondere für die Feuerwehr,

für Schulbaumaßnahmen, Kindertagesstätten und Straßen- und Wegebau Verpflichtungen zu
Lasten der Folgejahre eingegangen werden.

Die Gesamtsummen teilen sich auf folgende Maßnahmen auf :

Produktsach- Maßnahme VE

konto 2010 2011 2012 2013 2014

u. später
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

FB 1 - Bürgermeister

552001 511 7852000 Skandinavienkai / Flächenanhebung 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0

552001 531 7852000 Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0

552001 533 7852000 Skandinavienkai/Umbau Anleger 7 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0

552001 534 7852000 Skandinavienkai/Verlängerung Anleger 7a 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

552001 537 7852000 Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord 7.000,0 7.000,0 0,0 0,0 0,0

552001 607 7852000 Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0 0,0

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

126001 015 7831000 Integr. Regional-Leitstelle (IRLS) 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0

126001 015 7832000 Integr. Regional-Leitstelle (IRLS) 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0

126001 999 7831000 Gefahrenabwehr/Fahrzeugbeschaffung 335,4 335,4 0,0 0,0 0,0

127001 999 7831000 Rettungsdienst/Fahrzeugbeschaffung 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

128001 999 7831000 Katastrophenschutz/Erwerb Anlageverm. 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

128001 999 7832000 Katastrophenschutz/Erwerb Anlageverm. 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

2010

Kassenwirksam
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FB 4 - Kultur

365002 013 7851000 Kita Steinrade/Neubau 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0

216101 199 7851000 Anna-Siemsen/Joh.-Kepler-Schule 639,3 639,3 0,0 0,0 0,0

217001 104 7851000 Ernest.-Sch./Kranenkonvent/UN 647,8 647,8 0,0 0,0 0,0

218201 016 7851000 Schule Vorwerk/Erweiterungsbau 637,8 637,8 0,0 0,0 0,0

233001 031 7851000 BSZ Kerschensteiner Str. 5.999,8 5.999,8 0,0 0,0 0,0

233001 044 7851000 Nahrung-Gastron/Küche-Fachraum 499,8 499,8 0,0 0,0 0,0

FB 5 - Planen und Bauen

111029 004 7851000 Stadtteilzentrum Burgtor/EEM 599,8 599,8 0,0 0,0 0,0

111029 007 7851000 Kita Dornestraße/EEM 449,8 449,8 0,0 0,0 0,0

111029 013 7851000 Umbau Stadtschule Travemünde 474,7 474,7 0,0 0,0 0,0

111029 015 7851000 Kita Rudolf-Groth-Park/EEM 299,8 299,8 0,0 0,0 0,0

111029 098 7851000 Thomas-Mann-Sch./ EEM 2.BA 785,4 585,7 199,7 0,0 0,0

111029 211 7851000 Schule Lauerholz/ EEM 2. BA 349,8 349,8 0,0 0,0 0,0

111029 302 7851000 Th.-Mann-Schule/Sporthalle 1.229,8 1.229,8 0,0 0,0 0,0

541001 650 7852000 P.-Brümmer-Str.2.BA 5.939,0 1.033,0 3.406,0 1.500,0 0,0

542001 065 7852000 Radweg Warnsdorf - Teutendorf 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

542001 074 7852000 K13/Umgehung Steinrade 6.055,0 3.500,0 2.555,0 0,0 0,0

542001 099 7852000 Niendorfer Hauptstraße/3.BA 1.700,0 1.000,0 700,0 0,0 0,0

48.993,0 40.632,3 6.860,7 1.500,0 0,0
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2.5.6 Kredite (Kontengruppe 69)

Kredite dürfen nur aufgenommen werden (§ 95g GO)

- zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur 
Umschuldung.

Mit dieser 
Einschränku
ng wird 

verhindert, 
dass - die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen,

- die Fortführung bereits begonnener Investitionen.

Eine Aufteilung nach Aufgabenbereichen ist dem Finanzierungsrahmen zu entnehmen.

Einzahlungen aus Krediten :

Konto Bezeichnung 2010
TEUR

6920300 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,1
6921300 lnvestitionsfonds/Land 0,1

6922300 Gemeinden/Gemeindeverbände 0,1
6927300 Kreditmarkt 33.936,4

Zwischensumme: 33.936,7

6927340 Umschuldung Kreditmarkt 19.929,6
Kredite insgesamt: 53.866,3

Die Netto-Kreditaufnahme beträgt -2.564,3

Die Veränderungen im Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten  stimmen für die einzelnen 
Haushaltsjahre nicht mit der veranschlagten Nettokreditaufnahme überein. Das ergibt sich aus 

Verzögerungen in der Bewirtschaftung des Haushalts. Die veranschlagten Beträge bleiben über den 
Jahresablauf hinaus verfügbar. Kreditermächtigungen werden abhängig von der Entwicklung der 
Investitionsauszahlungen ggf. erst im folgenden Jahr in Anspruch genommen.

Die Nettokreditaufnahme kann sich durch Schuldübernahmen, die nicht über die Einzahlungen aus 
Krediten abgewickelt werden, erhöhen.
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2.5.7 Tilgung von Krediten (Kontengruppe 79)

Zur Rückzahlung von Krediten sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Konto Kreditart 2010
TEUR

7920500 Bund 642,4
7921500 Land 3.038,7
7922500 Gemeinden/Gemeindeverbände 0,1

7927500 Kapitalmarkt 32.958,6
Zwischensumme: 36.639,8

7920600 Umschuldung Bund 1.753,9
7921600 Umschuldung Land 0,1

7922600 Umschuldung Gemeinden/GV 0,1
7927600 Umschuldung Kapitalmarkt 18.175,5

insgesamt: 56.569,4

Kredite des Landes Schleswig-Holstein sind zinsgünstig und werden deshalb bevorzugt in Anspruch

genommen.

Kapitalmarkt-Kredite werden in wachsendem Umfang zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, weil

Überschüsse im konsumtiven Teil des Haushalts seit Jahren nicht mehr erwirtschaftet werden; diese fehlenden

Eigenmittel müssen im Rahmen der jährlichen Kreditermächtigung durch Finanzierungskredite ersetzt werden.

Umschuldungskredite sind vorsorglich veranschlagt. Die Mittel werden nur dann in Anspruch genommen; wenn

nach Ablauf von Kündigungs- oder Zinsbindungsfristen der Kreditgeber gewechselt wird. Das Kreditvolumen wird

durch Umschuldungen nicht beeinflusst.
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2 . 5 . 8  S t e l l e n e n t w i c k l u n g  d e r  V o l l z e i t s t e l l e n  
 
 

Die Entwicklung der Planstellen seit 1993 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht. Anzumer-
ken ist, dass die Anzahl der Planstellen unabhängig von der zeitlichen Ausgestaltung (voll-
beschäftigt, stundenweise beschäftigt) ausgewiesen ist. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist erheblich höher, auch weil "Volltagsstellen" z.T. mit mehreren Personen be-
setzt sind. 

 
Die Stellenplanänderungen 2010 wurden gemeinsam mit der Haushaltsvorlage von der Bür-
gerschaft beraten und beschlossen. 
 
 

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck

(mit hauptamtlichen Dezernenten bzw. Fachbereichsleitern) 

Vollzeit-

stellen

Personal-

aufwand

Anteil an 

Ges.aufw

Datum Beamte Angestellte Lohnempfänger TEUR %

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

01.01.1993 992,33 20,45 2.061,28 42,48 1.798,52 37,07 4.852,13 172.727 31,91

01.01.1994 993,95 20,33 2.097,80 42,92 1.796,39 36,75 4.888,14 172.438 30,95

01.01.1995 992,03 20,49 2.078,26 42,93 1.770,91 36,58 4.841,20 176.361 31,40

01.01.1996 986,23 20,76 2.055,36 43,26 1.709,30 35,98 4.750,89 164.134 30,20

01.01.1997 960,53 22,92 1.792,77 42,78 1.437,59 34,30 4.190,89 163.922 30,56 1)

01.01.1998 925,55 22,60 1.783,96 43,55 1.386,52 33,85 4.096,03 136.254 28,22

01.01.1999 879,86 26,62 1.588,62 48,07 836,26 25,30 3.304,74 134.933 27,82 2)

01.01.2000 877,33 26,45 1.619,39 48,81 820,71 24,74 3.317,43 136.355 28,55

01.01.2001 878,86 26,57 1.614,23 48,80 814,66 24,63 3.307,75 140.566 28,16

01.01.2002 875,80 29,19 1.603,15 53,43 521,48 17,38 3.000,43 133.392 25,90 3)

01.01.2003 873,80 29,14 1.603,15 53,47 521,48 17,39 2.998,43 131.824 25,94

01.01.2004 874,80 29,38 1.589,91 53,40 512,88 17,22 2.977,59 135.349 24,79

01.01.2005 867,30 29,57 1.574,04 53,67 491,71 16,76 2.933,05 138.127 23,39

01.01.2006 873,05 29,82 1.573,02 53,73 481,71 16,45 2.927,78 134.717 21,51

01.01.2007 872,28 30,40 1.527,75 53,25 469,19 16,35 2.869,22 130.780 18,57

01.01.2008 871,28 30,41 1.525,26 53,24 468,19 16,34 2.864,73 134.146 18,10

01.01.2009 888,65 31,56 1.475,27 52,39 452,19 16,06 2.816,11 141.055 18,72 4)

01.01.2010 928,65 32,29 1.497,37 52,06 450,10 15,65 2.876,12 146.679 22,81 5)

1) Im Jahre 1996 sind  469 Stellen der Alten- und Pflegeheime (städt. SeniorInneneinrichtungen)

aus dem Stellenplan herausgenommen worden.

2) Im Jahre 1998 sind   220 Stellen des Theater Lübeck,

550 Stellen der Entsorgungsbetriebe

und        13 Stellen der Lübeck und Travemünde Tourismus-Zentrale herausgenommen worden.

3) ab 2002 sind 299,83 Stellen der Zentralen Stelle Gebäudereinigung herausgenommen worden.

4) Personalausgaben gem. Haushaltsplan (1. Nachtrag 2009)

5) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan

Ab 2010 keine Vergleichbarkeit zwischen bis dahin kameralen Personalausgaben und nun doppischen 

Personalaufwendungen mehr möglich.
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Sanierung und Reaktivierung des ehemaligen Metallhüttengeländes in Lübeck-
Herrenwyk 
 
Durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 3. Dezember 1990 zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein - vertreten durch den Minister für Natur, Umwelt und Landesentwicklung - 
und - der Hansestadt Lübeck – vertreten durch den Senat – wurde Einigung erzielt, dringen-
de Maßnahmen zur Sanierung des Metallhüttengeländes durchzuführen. Die durch intensive 
wirtschaftliche Nutzungen in erheblichem Umfang kontaminierte Gesamtfläche der ehemali-
gen Metallhüttenwerke Lübeck sollte damit einer Wiedernutzung zugeführt werden. Mit dem 
Abschluss der genannten Vereinbarung brachten das Land und die Stadt die gemeinsame 
Verantwortung für die Planung, Begleitung und Finanzierung der Gesamtmaßnahme zum 
Ausdruck. Das Finanzierungsverhältnis wurde mit 60 % (Land) mit 40 % (Stadt) festgelegt. 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde durch das Innenministerium des Landes 
Schleswig-Holstein am 21.12.1990 – IV 310 c – 163.231-03 – genehmigt.  
 
Für beide Vertragsparteien bestand Klarheit darüber, dass die Grundstücksgesellschaft le-
diglich zum Zwecke der Sanierung und der späteren Vermarktung gegründet werden sollte; 
ein dauerhafter Bestand war nicht beabsichtigt. Die für die Sanierung erforderlichen Kredite 
wurden entsprechend den vereinbarten Finanzierungsanteilen durch das Land und die Stadt 
verbürgt. Auf die Stadt entfallen ursprünglich 24.000.000,00 DM (= 12.271.005,15 EURO). 

Nachdem die Sanierung zum Abschluss gebracht werden konnte, wurden die dafür aufge-
nommenen Finanzierungskredite einer neuen Ordnung zugeführt. Der Anteil der Stadt an 
den Restschuldbeständen per 01.01.2002 belief sich auf 11.627.799,96 EURO. Ab dem 
Haushaltsjahr 2002 hat die Hansestadt Lübeck die haushaltsmäßige Ordnung dafür geschaf-
fen, den Schuldendienst für diese Kredite direkt aus dem städtischen Haushalt bedienen zu 
können. Die Bürgschaften wurden analog aufgehoben. 
 
Nachstehend werden die Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. 
Die Endtilgung wird im Jahr 2011 erreicht sein. 
 
 

Haushaltsjahr Zinsen 
 
 

EURO 

Tilgung 
 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

 
EURO 

Restschuld 
 
 

EURO 

2009 93.903,12 1.287.435,81 1.381.338,93 1.169.828,63 

2010 40.427,75 781.256,86 821.684,61 388.571,77 

2011 7.532,85 388.571,77 396.104,62 0,00 
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Finanzierungskredite für den Umbau des Strandbad-Centrums Lübeck-Travemünde  
„Aqua Top“ 
 
Im Jahre 1988 wurde mit Umbaumaßnahmen des vorhandenen Strandbad-Centrums in Lü-
beck-Travemünde (umbenannt in Aqua-Top) begonnen mit dem Ziel, eine Wasserfreizeitan-
lage zu schaffen. Für die Finanzierung dieser Umbaumaßnahme, für die Kosten von rd. 19,4 
Mio DM (= 9,9 Mio EURO) entstanden sind, wurden neben Zuschüssen unter anderem Lan-
deskredite aus dem Kommunalen Investitionsfonds sowie Kredite des Kapitalmarktes einge-
setzt. Die erwähnten Landeskredite wurden Anfang Dezember 2003 auf Kapitalmarktkredite 
umgeschuldet.  
 
In der jüngeren Vergangenheit wurden schwerwiegende Mängel an zentralen Bereichen des 
Schwimmbeckens und des gesamten Baukörpers festgestellt. Der Fortbestand des Aqua-
Top hätte nur unter Aufwendung erheblicher Investitionsmittel gewährleistet werden können. 
Die Hansestadt Lübeck hat deshalb aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, das Aqua-
Top Ende des Jahres 2003 zu schließen. Durch die vollzogene Schließung wurde dokumen-
tiert, dass das Aqua-Top für den ursprünglich beabsichtigten Zweck nicht mehr geeignet und 
nutzbar ist und ein vermögenswerter Vorteil daraus nicht mehr gezogen werden kann.  
 
Das Aqua-Top befand sich im Bestand des Eigenbetriebes „Bäderbetrieb Lübeck“. Die zur 
Finanzierung der vorgenannten Umbaumaßnahme eingesetzten Kredite wiesen Ende 2003 
einen Restschuldbestand in Höhe von 3.238.904,33 EURO auf. Durch die Schließung und 
somit vollständige Abschreibung des Aqua-Top Ende 2003 standen diesen Krediten keine 
Vermögenswerte mehr gegenüber, und somit musste für die Folgekosten eine Neuordnung 
herbei geführt werden.  
Der (ehemals) Bäderbetrieb hatte keine eigene Rechtspersönlichkeit; die Hansestadt Lübeck 
war somit Schuldner dieser Kredite. Die Kredite wurden wirtschaftlich aus dem Sonderver-
mögen ausgegliedert. Die beschriebenen Kreditstände werden seitdem nicht mehr beim 
(ehemals) Bäderbetrieb ausgewiesen, sondern werden in den Schulden des Kernhaushaltes 
erfasst. Der ehemalige Bäderbetrieb firmiert aktuell als Eigenbetrieb Lübecker Schwimmbä-
der.  
 
Nachstehend werden die „Kredite Aqua-Top“ und deren weitere Entwicklung dargestellt. Von 
den ursprünglich in den städtischen Kernhaushalt übernommenen vier Krediten wurde die 
Restschuld eines Kredites per 30.09.2007 abgelöst. Die Kondition eines der im Bestand ver-
bliebenen Kredite steht unter dem Vorbehalt der Konditionsanpassung im Jahr 2012. Die 
Endtilgung der verbliebenen Kredite erfolgt zu verschiedenen Zeitpunkten, zuletzt im Jahr 
2014. 
 

Haushaltsjahr Zinsen 
 
 

EURO 

Tilgung 
 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

 
EURO 

Restschuld 
 
 

EURO 
2009 61.870,56 341.282,02 403.152,58 1.106.469,27 
2010 46.569,53 349.890,65 396.460,18 756.578,62 
2011 30.827,31 357.870,62 388.697,93 398.708,00 
2012 17.172,33 196.854,43 214.026,76 201.853,57 
2013 7.170,23 189.049,33 196.219,56 12.804,24 
2014 180,86 12.804,24 12.985,10 0,00 
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Finanzierungskredite für die Herstellung von Parkierungseinrichtungen 

 
Zwischen der Hansestadt Lübeck und der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH wurde unter  
dem 03./06.04.1981 ein „Treuhändervertrag über die Durchführung städtebaulicher Sanie-
rungsmaßnahmen nach den Bestimmungen des Städtebauförderungsgesetzes“ vereinbart. 
Die Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH kann auf dieser Grundlage als Sanierungsträger 
für die Hansestadt Lübeck tätig werden. Auf der Grundlage dieses Treuhändervertrages 
wurde der Sanierungsträger mit der Herstellung von Parkierungseinrichtungen beauftragt. 
Für diese Parkierungseinrichtungen wurden u.a. Finanzierungskredite erforderlich, die unter 
Zustimmung der Stadt vom Kapitalmarkt aufgenommen wurden. Für diese Kredite wurden 
durch die Hansestadt Lübeck Bürgschaften übernommen. Durch die ohnehin beabsichtigte 
Rückübertragung dieser über das Treuhandvermögen durchgeführten Maßnahmen handelte 
es sich hierbei lediglich um eine Übergangslösung.  
Die Abwicklung der Parkierungseinrichtungen über das Treuhandvermögen war zulässig, 
weil in die Finanzierung Fördermittel des Bundes für städtebauliche Maßnahmen gemäß 
dem Strukturhilfegesetz eingeflossen sind; diese Mittel werden förderrechtlich wie Städte-
bauförderungsmittel behandelt. An den Bewilligungen dieser Mittel sowie an der Abwicklung 
dieser Vorgänge war das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein maßgeblich be-
teiligt. Es ist seitens des Innenministeriums hingewiesen worden, dass die Maßnahmen nach 
Fertigstellung aus dem Treuhandvermögen zu entlassen und auf die Hansestadt Lübeck zu 
übertragen sind.  
Auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung zwischen der Hansestadt Lübeck und der 
Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck GmbH (KWL) vom 01./13.01.1994 sowie einer Ergän-
zung vom 06./16.12.1999 wurden die Aufgabenstellungen aus den Parkierungsanlagen auf 
diese Gesellschaft übertragen. In Anwendung dieser Vereinbarung erstattet die KWL die 
Schuldendienste für die zwischenzeitlich auf die Stadt übertragenen Finanzierungskredite. 
Die Bürgschaften wurden analog aufgehoben.  

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28.04.2005 beschlossen, die vertraglichen Bezie-
hungen zwischen der KWL und der Stadt ab 01.01.2005 auf neue Grundlagen zu stellen. 
Unter Aufhebung der erwähnten Rahmenvereinbarung wurde beschlossen, einen Pachtver-
trag für die Parkierungseinrichtungen sowie einen Geschäftsbesorgungsvertrag für deren 
Bewirtschaftung abzuschließen.  
 
Nachstehend werden die Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. 
Die Endtilgung der Kredite wird im Jahr 2017 erreicht sein.   
 

Haushalts- 
jahr 

Zinsen 
 
 

EURO 

Tilgung 
 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

 
EURO 

Restschuld 
 
 

EURO 

Erstattung an HL 
 
 

EURO 

2009 199.801,80 625.858,20 825.660,00 3.806.380,31 825.660,00 

2010 158.739,52 666.920,48 825.660,00 3.139.459,83 825.660,00 

2011 128.534,50 697.125,50 825.660,00 2.442.334,33 825.660,00 

2012 96.961,43 728.698,57 825.660,00 1.713.635,76 825.660,00 

2013 63.958,29 761.701,71 825.660,00 951.934,05 825.660,00 

2014 29.540,27 680.639,56 710.179,83 271.294,49 710.179,83 

2015 10.197,27 125.062,73 135.260,00 146.231,76 135.260,00 

2016 4.429,74 127.942,76 132.372,50 18.289,00 132.372,50 

2017 207,95 18.289,00 18.496,95 0,00 18.496,95 
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Finanzierungskredit für die „Klughafenbrücke“ 
 
 
Im Zusammenhang mit der Herstellung von Parkplätzen zur Verkehrsberuhigung der Altstadt 
ergaben sich im Jahr 1991 Überlegungen zur Errichtung eines Parkhauses an der Falken-
straße. Es wurde als notwendig erachtet, für die Anbindung dieses Parkhauses an die Alt-
stadt gleichzeitig eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu errichten. Die Koordinie-
rungsbüro Wirtschaft Lübeck GmbH wurde sowohl mit der Baudurchführung als auch mit der 
Finanzierung des Parkhauses und der Brücke beauftragt. Die Brücke wurde im Jahr 1994 
fertiggestellt.  
 
Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28.04.2005 beschlossen, die vertraglichen Bezie-
hungen zwischen der KWL und der Stadt auf neue Grundlagen zu stellen. Unter Aufhebung 
einer vormals bestehenden Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 1994 sowie einer Ergän-
zung aus dem Jahr 1999 wurden ein Pachtvertrag und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwi-
schen der Stadt und der KWL vereinbart. In diesem Zusammenhang wurde auch die Neu-
ordnung der Angelegenheit „Klughafenbrücke“ erforderlich. Ebenfalls aufgrund eines Be-
schlusses der Bürgerschaft in der Sitzung am 28.04.2005 wurde die Brücke aus dem wirt-
schaftlichen Eigentum der KWL GmbH heraus gelöst.  
 
Anlässlich der Übertragung des zur Finanzierung der Brücke eingesetzten Kredites auf den 
städtischen Kernhaushalt wurde zwischen dem Kreditgeber, der KWL und der Stadt eine 
Schuldübernahme vereinbart. Auf dieser Grundlage werden nunmehr die Schuldendienste 
gegenüber dem Kreditgeber aus dem städtischen Haushalt bedient.  
 
Aufgrund der Vereinbarungen gemäß dem vorgenannten Geschäftsbesorgungsvertrag wer-
den die Schuldendienste jedoch durch die KWL GmbH an den städtischen Haushalt erstat-
tet. Eine finanziell zusätzliche Belastung ergibt sich aus der Neuordnung dieses Vorganges 
somit nicht.  
 
Die Stadt hatte für den Finanzierungskredit der Brücke eine Bürgschaft übernommen. Durch 
die Übertragung des Kredites auf den städtischen Kernhaushalt ist diese Bürgschaft analog 
aufgehoben worden.  
 
Nachstehend werden die Auswirkungen der genannten Kreditübernahme auf den Haushalt 
der Hansestadt Lübeck dargestellt. Die Endtilgung des Kredites wird  im Jahr 2020 erreicht 
sein.  
 

Haushalts- 
jahr 

Zinsen 
 

EURO 

Tilgung 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

EURO 

Restschuld 
 

EURO 

Erstattung an HL 
 

EURO 

2009 63.948,34 92.051,66 156.000,00 1.336.051,45 156.000,00 
2010 59.611,04 96.388,96 156.000,00 1.239.662,49 156.000,00 
2011 55.069,40 100.930,60 156.000,00 1.138.731,89 156.000,00 
2012 50.313,76 105.686,24 156.000,00 1.033.045,65 156.000,00 
2013 45.334,04 110.665,96 156.000,00 922.379,69 156.000,00 
2014 40.119,68 115.880,32 156.000,00 806.499,37 156.000,00 
2015 34.659,65 121.340,35 156.000,00 685.159,02 156.000,00 
2016 28.942,35 127.057,65 156.000,00 558.101.37 156.000,00 
2017 22955,65 133.044,35 156.000,00 425.057,02 156.000,00 
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Finanzierungskredite für die Flughafen Lübeck GmbH 
 

Für Investitionen in den Flughafen wurden über Jahre Kredite benötigt, die durch die Flugha-
fen Lübeck GmbH direkt vereinbart und über den Wirtschaftsplan abgewickelt wurden. Die 
Hansestadt Lübeck hat für diese Kredite Bürgschaften übernehmen müssen, da die Wirt-
schaftskraft der GmbH nicht für eine eigenständige Finanzierung ausreichend war. Ende des 
Jahres 2004 beliefen sich die Restschuldbestände dieser Kreditverbindlichkeiten auf rd. 
15,26 Mio EURO. Die jährlichen Schuldendienste für diese Kreditverbindlichkeiten beliefen 
sich auf rd. 1,25 Mio EURO jährlich.  
 
Die Flughafen Lübeck GmbH war wirtschaftlich nicht in der Lage, Jahresverluste zu vermei-
den. Zur Vermeidung einer Insolvenz aufgrund von Überschuldung sind über den Nach-
tragshaushalt 2004 erhebliche Beträge haushaltsmäßig geordnet worden, deren Auszahlun-
gen Ende des Jahres 2004 erfolgten. Die Verpflichtung der Hansestadt Lübeck zu den Ver-
lustausgleichszahlungen beruht auf einem Vertrag vom 19.10.1978, der mit der Flughafen 
Lübeck GmbH vereinbart wurde.  
 
Als zusätzliche Maßnahme wurden die Kreditverbindlichkeiten in den städtischen Kernhaus-
halt im Wege einer unbedingten Schuldübernahme übergeleitet. Die Bürgerschaft der Han-
sestadt Lübeck hat in ihrer Sitzung am 25.11.2004 beschlossen, die Kreditverbindlichkeiten 
mit Wirkung ab 01.01.2005 zu übernehmen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2005 hat die 
Hansestadt Lübeck die haushaltsmäßige Ordnung dafür geschaffen, den Schuldendienst für 
diese Kredite aus dem städtischen Haushalt bedienen zu können. Die Bürgschaften wurden 
analog aufgehoben.  
 
Von den ursprünglich übergeleiteten Krediten wurde 2006 die Restschuld eines Kredites 
zurückgezahlt. Nachstehend werden die Auswirkungen auf die Haushalte der Hansestadt 
Lübeck dargestellt. Die Auswirkungen stehen jedoch ab dem Jahr 2009 und folgende unter 
dem Vorbehalt der vertraglich möglichen Neuvereinbarung der Kreditkonditionen. Insofern 
unterliegen die dargestellten Beträge der Veränderung. Durch die Umschuldung und Über-
leitung mehrerer Kredite in größere Gesamtkredite ist eine Rück- bzw. Nachverfolgung der 
ursprünglichen Einzelkredite nur unter Anwendung von fiktiven Vorgängen möglich.  
 
Die Hansestadt Lübeck hat mit Beteiligungsvertrag vom 24.10.2005 90% ihrer Gesellschaf-
teranteile an der Flughafen Lübeck GmbH an einen privaten Investor veräußert. Im Rahmen 
des Beteiligungsvertrages wurde vereinbart, dass der Investor berechtigt ist, die Gesellschaf-
teranteile an der FLG sowie die der FLG gewährten Gesellschafterdarlehen an die Hanse-
stadt Lübeck zu übertragen. Diese sog. Put-option wurde vom Investor zum 30.10.2009 aus-
geübt. Die Hansestadt Lübeck war infolgedessen zur Zahlung eines Kaufpreises von rd. 
25,562 Mio. EUR verpflichtet. Zur Finanzierung des Kaufpreises wurde am 10.11.2009 ein 
Kommunaldarlehen zu Lasten der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2009 aufge-
nommen. Die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf den Schuldendienst sind in der nach-
stehenden Übersicht dargestellt. 
 

Haushalts- 
jahr 

Zinsen 
 

EURO 

Tilgung 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

EURO 

Restschuld 
 

EURO 

2008 582.200,25 474.261,63 1.056.461,88 11.903.254,19 

2009 711.506,85 1.014.965,69 1.726.472,54 36.838.288,50 

2010 1.527.028,48 1.665.595,08 3.192.623,56 35.172.693,42 

2011 1.440.041,17 1.697.678,36 3.137.719,53 33.475.015,06 

2012 1.368.326,08 1.697.367,25 3.065.693,33 31.777.647,81 

2013 1.297.320,57 1.639.798,36 2.937.118,93 30.137.849,45 

2014 1.227.470,94 1.639.798,36 2.867.269,30 28.498.051,09 

2015 1.157.621,30 1.639.798,36 2.797.419,66 26.858.252,73 

2016 1.087.771,72 1.639.798,36 2.727.570,08 25.218.454,37 
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Gesellschafterdarlehen für die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in ihrer Sitzung am 29.01.2009 beschlossen, 
zur Sicherstellung der Finanzierung der aus der Betrauung der Stadtverkehr Lübeck GmbH 
sowie der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH mit der Durchführung von Dienst-
leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs in der HL entstehenden Aufwendungen bei 
der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH in 2009 ein 
eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 15 Mio. EURO zu ge-
währen. 
 
Das mit Vertrag vom 25.06.2009 gewährte Gesellschafterdarlehen dient zum Ausgleich von 
Verlusten, die aufgrund von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
entstanden sind, mit denen die Stadtverkehr Lübeck GmbH und die Lübeck-Travemünder 
Verkehrsgesellschaft mbH von der HL hoheitlich betraut worden sind. 
 
Zur Finanzierung des Gesellschafterdarlehens wurde von der Hansestadt Lübeck zu Lasten 
des städtischen Haushalts ein Investitionskredit aufgenommen. Aufgrund der Vereinbarung 
vom 25.06.2009 wird das Gesellschafterdarlehen bis zum Ende der Darlehenslaufzeit mit 
3,975 % verzinst. Dies entspricht dem Zinssatz, der von der Hansestadt Lübeck für den In-
vestitionskredit zu zahlen ist. Das Darlehen ist vereinbarungsgemäß am 29.12.2017 an die 
Hansestadt Lübeck zurückzuzahlen. Nachstehend sind die Schuldendienste für das Gesell-
schafterdarlehen aufgeführt. 
 
 

Haushaltsjahr Zinsen 
 

EURO 

Tilgung 
 

EURO 

Schuldendienst 
insgesamt 

EURO 

Restschuld 
 

EURO 
2009 234.911,46 0,00 234.911,46 11.500.000,00 
2010 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2011 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2012 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2013 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2014 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2015 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2016 457.125,00 0,00 457.125,00 11.500.000,00 
2017 455.855,21 11.500.000,00 11.955.855,21 0,00 
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Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden 
 
 
Darlehensprogramm Städtebauförderung 1993 bis 1995 des Landes Schleswig-Holstein 
 
Aufgrund von Entscheidungen des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein wur-
den zwischen der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Hansestadt Lübeck Darle-
hensverträge unter dem 7.5./3.6.1993 über 2.556.459,41 EURO und unter dem 
14.6./5.10.1995 über 5.112.918,81 EURO abgeschlossen.  
 
Diese Darlehen wurden zu Lasten der Kreditermächtigungen der Hansestadt Lübeck aufge-
nommen und auf der Grundlage des Treuhändervertrages vom 3./6.4.1981 an die Grund-
stücks-Gesellschaft Trave mbH als Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck weitergeleitet. 
 
Die Hansestadt Lübeck hatte diese Darlehen ursprünglich mit 4,5 % p.a. zu verzinsen und 
mit gleichbleibenden Beträgen zu tilgen. Ab dem 10.12.2005 konnte die Verzinsung mit  
3,62 % p.a. neu vereinbart werden. Nach den Förderungsgrundsätzen für den Einsatz dieser 
Darlehen ist eine anteilige Erstattung mit 50 % der Zins- und Tilgungsleistungen aus dem 
Treuhandvermögen an den Darlehensnehmer zulässig. Zwischen der Grundstücks-
Gesellschaft Trave mbH und der Hansestadt Lübeck besteht eine entsprechende Vereinba-
rung. 
 
Das mit dem Vertrag vom 07.05./03.06.1993 vereinbarte Darlehen über ursprünglich  
2.556.459,41 EURO wurde per 09.12.2003  mit einem Teilbetrag von 39.676,24 EURO und 
per 09.12.2004 mit einem weiteren Betrag von 1.242.439,30 EURO vorzeitig zurück gezahlt. 
Diese Rückzahlungen der Restschuldbeträge erfolgten im Einvernehmen mit dem Innenmi-
nisterium sowie mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein.  
 
Nachstehend werden die Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. 
Die Endtilgung des noch verbliebenen Kredites wird im Jahr 2015 erreicht sein.  
 
 

Haus- 
halts- 
jahr 

Zinsen 
 
 
 

EURO 

Tilgung 
 
 
 

EURO 

Schulden- 
dienst 

insgesamt 
 

EURO 

Restschuld 
 
 
 

EURO 

Erstattung 
an HL  
(50 %) 

 
EURO 

2009 69.398,62 284.073,76 353.472,38 1.704.033,66 176.736,19 

2010 59.115,15 284.073,76 343.188,91 1.419.959,90 171.594,46 

2011 48.831,68 284.073,76 332.905,44 1.135.886,14 166.452,72 

2012 38.548,21 284.073,76 322.621,97 851.812,38 161.310,99 

2013 28.264,74 284.073,76 312.338,50 567.738,62 156.169,25 

2014 17.981,27 284.073,76 302.055,03 283.664,86 151.027.51 

2015 7.697,80 283.664,86 291.362,66 0,00 145.681,33 
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Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden 
 
 
Städtebauförderungsmittel für Maßnahmen „Lübecker Altstadt“ 
 
Die Hansestadt Lübeck erhält für die Gesamtmaßnahme „Lübecker Altstadt“ Bewilligungen 
für Städtebauförderungsmittel in Form von Vorauszahlungsbescheiden der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein. Die Bescheide enthalten jeweils Angaben über Bewilligungsanteile des  
Bundes und des Landes, die durch im Bescheid festgelegte Eigenmittel der Hansestadt  
Lübeck ergänzt werden müssen.  
Die Städtebauförderung für ein bestimmtes Haushaltsjahr kumuliert sich aus den Bewilligun-
gen mehrerer Vorauszahlungsbescheide der Investitionsbank aus Vorjahren sowie aus dem 
Bescheid des aktuellen Jahres. Die Städtebauförderungsmittel aus den Anteilen Bund, Land 
und der Stadt Lübeck werden an die Grundstücksgesellschaft Trave mbH als Sanierungsträ-
ger der Hansestadt Lübeck weitergeleitet und dort dem Zweck entsprechend eingesetzt. Der 
betragliche Wert der Städtebauförderungsmittel einschließlich der städtischen Anteile fließt 
somit in das bei der Gesellschaft geführte Treuhandvermögen ein.  
 
In der nachfolgenden Tabelle wird die Datenlage einschließlich der Auswirkungen aus dem 
städtischen Eigenanteil auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. Der kumulierte 
Schuldendienst aus der Zeit vor dem Jahr 2002 wurde nicht ermittelt und findet sich daher in 
den nachstehenden Beträgen nicht wieder.  
 
 

Schuldendienst  
aus Eigenanteilen   

gem. nachst. Beträge 
(überw. fiktive Berechnungen) 

Haus- 
halts- 
jahr 

Bescheide 
Inv.-Bank 

 

Anteil 
Bund 

 
 
 

EURO 

Anteil 
Land 

 
 
 

EURO 

Eigenanteil 
Stadt 

 
 
 

EURO 

Gesamt- 
summe 

 
 
 

EURO 
Zinsen 
EURO 

Tilgung 
EURO 

2008 20.10.2004 67.966,00 82.000,00 82.000,00 231.966,00   

 02.11.2005 156.821,00 140.000,00 140.000,00 436.821,00   

 26.10.2006 195.000,00 96.800,00 130.000,00 421.800,00   

 21.08.2007 177.000,00 174.600,00 174.600,00 526.200,00   

 25.06.2008 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Summe 596.787,00 493.400,00 526.600,00 1.616.787,00 92.300,00 137.400,00 

2009 02.11.2005 117.572,00 140.000,00 140.000,00 397.572,00   

 26.10.2006 162.500,00 96.800,00 130.000,00 389.300,00   

 21.08.2007 340.000,00 274.600,00 274.600,00 889.200,00   

 31.10.2008 238.550,00 175.000,00 225.043,00 638.593,00   

 04.05.2009 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Aufstockung durch 
Umwandlung v. 
„Strafzinsen“ 

38.111,05 37.003,28 39.064,04 114.178,37   

 Summe 896.733,05 723.403,28 808.707,04 2.428.843,37 119.600,00 170.900,00 

2010 26.10.2006 97.600,00 95.800,00 130.000,00 323.400,00   

 21.08.2007 369.000,00 274.600,00 274.600,00 918.200,00   

 31.10.2008 260.000,00 174.000,00 225.044,00 659.044,00   

 04.05.2009  193.000,00 282.000,00 237.500,00 712.500,00   

 2010 (geschätzt) 150.000,00. 150.000,00 150.000,00 450.000,00   

 Summe 1.069.600,00 976.400,00 1.017.144,00 3.063.144,00 157.800,00 216.700,00 

2011 21.08.2007 285.000,00 274.600,00 274.600,00 834.200,00   

 31.10.2008 298.300,00 238.000,00 225.044,00 761.344,00   

 04.05.2009  363.000,00 282.000,00 322.500,00 967.500,00   

 2010 (geschätzt) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00   

 2011 (geschätzt) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00   

 Summe 1.246.300,00 1.094.600,00 1.122.144,00 3.463.044,00 201.500,00 270.300,00 
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Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden 
 
 
Städtebauförderungsmittel für die Maßnahmen „Soziale Stadt“,  
Maßnahmen „Buntekuh“ und Stadtumbau West ISEK „Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept“ 

Die Hansestadt Lübeck erhält für die Maßnahmen „Soziale Stadt“ Bewilligungen über  
Städtebauförderungsmittel in Form von Vorauszahlungsbescheiden der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein. Die Bescheide enthalten jeweils Angaben über Bewilligungsanteile des 
Bundes und des Landes, die durch im Bescheid festgelegte Eigenmittel der Hansestadt Lü-
beck ergänzt werden müssen.  
Die Städtebauförderung für ein bestimmtes Haushaltsjahr kumuliert sich aus den Bewilligun-
gen mehrerer Vorauszahlungsbescheide der Investitionsbank aus Vorjahren sowie aus dem  
Bescheid des aktuellen Jahres. Die Städtebauförderungsmittel aus den Anteilen Bund, Land 
und der Stadt Lübeck werden an die Grundstücksgesellschaft Trave mbH als Sanierungsträ-
ger der Hansestadt Lübeck weitergeleitet und dort dem Zweck entsprechend eingesetzt. Der 
betragliche Wert der Städtebauförderungsmittel einschließlich der städtischen Anteile fließt in 
das bei der Gesellschaft geführte Treuhandvermögen ein.  
 
In der nachfolgenden Tabelle wird die Datenlage einschließlich der Auswirkungen aus dem 
städtischen Eigenanteil auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. Der kumulierte 
Schuldendienst aus der Zeit vor dem Jahr 2002 wurde nicht ermittelt und findet sich daher in 
den nachstehenden Beträgen nicht wieder.  
 

Eigenanteile  
Stadt 

Schuldendienst 
aus Eigenanteilen 

gem. nachst.  Beträge 
(überw. fiktive Berechng.) 

Haus- 
halts- 
jahr 

Bescheide 
Inv.-Bank 

 

Anteil 
Bund 

 
 
 
 
 

 
EURO 

Anteil 
Land 

 
 
 
 
 
 

EURO 

Soziale 
Stadt 

 
 

EURO 

Buntekuh 
 
 
 

EURO 

Stadtum-
bau 

West / 
ISEK 

EURO 

Gesamt- 
summe 

 
 
 
 
 
 

EURO 

Zinsen 
 
 
 

EURO 

Tilgung 
 
 
 

EURO 

2006 2002 44.153,00 73.588,00 58.870,00 0,00 0,00 176.611,00   

 2003 48.534,00 48.533,00 48.533,00 0,00 0,00 145.600,00   

 2006 0,00 130.070,00 0,00 160.000,00 0,00 290.070,00   

 Summe 92.687,00 252.191,00 107.403,00 160.000,00 0,00 612.281,00 28.400,00 45.100,00 

2007 2003 36.400,00 60.667,00 48.534,00 0,00 0,00 145.601,00   

 2006 200.000,00 152.000,00 0,00 160.000,00 0,00 512.000,00   

 2006 24.000,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 57.200,00   

 Summe 260.400,00 229.267,00 48.534,00 160.000,00 16.600,00 714.801,00 36.500,00 57.400,00 

2008 2006 264.000,00 152.000,00 0,00 129.035,00 0,00 545.035,00   

 2006/2007 55.390,00 55.390,00  25.564,59  161.909,18   

 2006 15.000,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 48.200,00   

 Summe 334.390,00 223.990,00 0,00 154.599,59 16.600,00 755.144,18 43.500,00 67.300,00 

2009 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 2006/2007 51.129,00 51.129,00  25.564,59  153.387,18   

 2006 18.000,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 51.200,00   

 Summe 69.129,00 67.729,00 0,00 25.564,59 16.600,00 204.587,18 46.000,00 72.700,00 

2010 2006 89.010,00 178.020,00 0,00 133.515,00 0,000 400.545,00   

 2006/2007 51.129,00 51.129,00  25.564,59  153.387,18   

 2006 16.000,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 49.200,00   

 Summe 105.010,00 194.620,00 0,00 160.000,00 16.600,00 603.132,18 48.700,00 78.100,00 

2011 2006 10.000,00 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00 43.200,00   

 2007 51.129,00 51.129,00  25.564,59  153.387,18   

 Summe 61.129,00 67.729,00  25.564,59 16.600,00 196.587,18 50.900,00 83.600,00 
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Zinsoptimierung  
 
Im Bereich Haushalt und Steuerung werden unter anderem die Aufgaben bearbeitet, die sich 
aus dem Kreditmanagement der für die städtischen Investitionen notwendigen Finanzie-
rungskredite ergeben. Auf diese Aufgaben entfallen im Wesentlichen die 
 
                                  Aufnahme neuer Kredite 

Beachtung und Umsetzung von Kreditkündigungen 
              Vereinbarung neuer Konditionen aus bestehenden Krediten 

                                  Umschuldung von Krediten 
 
In Anbetracht der immer schwieriger werdenden finanziellen Situation der städtischen Haus-
halte, aber auch der nur sehr eingeschränkt vorhandene Zugang zu den Kapitalmarktinfor-
mationen sowie die nicht als ausreichend einzustufenden Fachkenntnisse haben die Er-
kenntnis reifen lassen, eine Beratungs- und/ oder Dienstleistung zur Ermittlung und ggf. Um-
setzung von Zinseinsparpotentialen auch unter Anwendung derivater Finanzgeschäfte zu 
installieren. Die Präsentationen zu diesem Thema haben den Eindruck vermittelt, dass eine 
unterstützende Begleitung und Betreuung des Kreditportfolios des Kernhaushaltes zu einer 
nachhaltigen Entlastung bei den Zinsausgaben führen könnte. Nach den Erfahrungen ande-
rer Gemeinden ist diese Einschätzung unstrittig. Der Einsatz von Derivaten erfordert aber 
besondere Maßnahmen zur Risikosteuerung; hierfür ist die Unterstützung durch eine fach-
kundige Beratung unabdingbar.  
 
Unter Beachtung des Erlasses des Innenministeriums vom 25.01.2005 –IV 305-163.301- 
über derivate Finanzgeschäfte wurde eine Vorlage ins Verfahren gegeben. Die Bürgerschaft 
hat am 28.04.2005 einen mehrheitlichen Beschluss über diese Vorlage in der Fassung vom 
27.04.2005 getroffen. Es wurde ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb gem. VOF im Bundes-
ausschreibungsblatt, im Submissionsanzeiger sowie der Stadtzeitung ausgeschrieben. Nach 
einer Vorauswahl unter den Interessenten wurde am 06.10.2005 eine beschränkte Aus-
schreibung vorgenommen. Im Ergebnis haben die Stadt und die HSH Nordbank AG unter 
dem 11.05./17.05.2006 einen „Vertrag über das kommunale Schuldenmanagement“ ge-
schlossen.  
 
Im Zuge des Beratervertrages wurden zwei derivate Geschäfte vereinbart. Unabhängig von 
diesen derivaten Geschäften werden auch weiterhin herkömmliche Kreditvereinbarungen 
getroffen. Deshalb ist der Erfolg der Beratung vorrangig an den Veränderungen der Durch-
schnittsverzinsung zu messen. Die tatsächlichen Zinsausgaben sowie auch die erzielten, 
nachfolgend genannten finanzwirtschaftlichen Vorteile sind als Indikator für eine Erfolgsmes-
sung nicht geeignet. Weiterhin werden sich nämlich auch Ausgabenreduzierungen aus der 
konservativen Vorgehensweise bzw. aus sonstigen vertraglichen Möglichkeiten (u. a. außer-
planmäßige Ablösung von Restschulden) ergeben. Die Zinsausgaben für Investitionskredite 
beliefen sich z. B. im Haushaltsjahr 2004 auf rd. 24,7 Mio. EURO, im Haushaltsjahr 2008 
betrugen die Zinsausgaben rd. 23,0 Mio. EURO. Diese Entwicklung ist anteilsweise auf die 
beiden Derivate zurückzuführen.  
 
Aus den Unterlagen einer Ergebnispräsentation der HSH Nordbank für den Berichtszeitraum 
01.01.2008 – 31.12.2008 ergibt sich für das nach dem Stand per 30.06.2008 ausgewertete 
Schuldenportfolio eine Durchschnittsverzinsung von 4,451 %.  



 

Vorbericht 2010 3. Finanzsituation 

 

 

 

 

 
Das Beratungsmanagement der HSH Nordbank und die Finanzwirtschaft haben im Zuge der 
Beratung diverse Kredite herausgefiltert, deren Kreditkonditionen in den Jahren 2007, 2008 
und 2009 zur Konditionsanpassung anstanden. Diese Kredite wurden für die Ausschreibung 
von Swaps als geeignet eingestuft. Im Oktober 2006 und im Mai 2007 wurden Ausschrei-
bungen von Swaps mit einem Start-Nominalvolumen von rd. 24,8 Mio. EURO sowie rd. 27,9 
Mio. EURO durchgeführt. Im Februar 2007 wurde ein variables Darlehen über ein Start-
Nominalvolumen von rd. 21,7 Mio. EURO ausgeschrieben. Im September 2008 wurde ein 
weiteres variables Darlehen über ein Start-Nominalvolumen von rd. 24,4 Mio. EURO ausge-
schrieben. Nach Auswertung der jeweiligen Ergebnisse wurden über diese Geschäfte ent-
sprechende Vereinbarungen getroffen. Die variablen Darlehen basieren auf den Konditionen 
des Drei-Monats-Euribor. Die Swap-Geber dieser Geschäfte sind verpflichtet, die Zinsbelas-
tungen aus dem variablen Darlehen an die Stadt zu erstatten. Insofern sind die Auswirkun-
gen aus den variablen Darlehen für die Stadt kostenneutral. Allerdings ist für eines dieser 
Geschäfte ein zusätzlicher Aufschlag (Marge) zu entrichten.  
 
Die Strukturen dieser Ausschreibungen und die gegenseitigen Zahlungsverpflichtungen aus 
diesen Geschäften haben zu dem Ergebnis geführt, dass sich im Zeitraum 2006 bis Ende 
2008 die finanzwirtschaftlichen Vorteile für die städtischen Haushalte auf insgesamt rd. 
414.260,00 EURO summiert haben. Dieser Vorteil ergibt sich aus der Verpflichtung der 
Swap-Partner, für die vorläufig weiter laufenden Alt-Verträge die Zinsbeträge bis zum Zeit-
punkt der Konditionsanpassung zu übernehmen. Die Konditionsanpassungen erfolgten 
hauptsächlich in den Jahren 2007 und 2008. Im Jahr 2009 waren nur noch wenige Zahlun-
gen von den Swap-Partnern erforderlich. Hierdurch ergab sich zwar kein positiver Betrag für 
den städtischen Haushalt, allerdings konnten die von der HL zu leistenden Zinszahlungen 
um diese Beträge reduziert werden.  
 
Der Beratervertrag endete mit dem 30. April 2009. Vor dem Hintergrund der aktuellen nega-
tiven Entwicklungen auf den Kapitalmärkten und der bestehenden Unsicherheiten auf dem 
Bankensektor wurde zunächst entschieden, keine Verlängerung des Vertrages bzw. Ab-
schluss eines neuen Beratervertrages vorzunehmen. In Abhängigkeit von den weiteren Ent-
wicklungen ist über den Abschluss eines neuen Beratervertrages zu entscheiden. 
 
Die vorstehende Berichterstattung trägt der Verpflichtung aus dem Erlass des Innenministe-
riums Schleswig-Holstein „Derivate Finanzgeschäfte“ vom 25.01.2005 Rechnung. Der Erlass 
fordert eine regelmäßige Berichterstattung über Art, Umfang und finanzielle Auswirkungen 
der abgeschlossenen Derivatverträge. Hierfür bietet sich der Vorbericht an.  
 
Im Übrigen wird auf folgendes hingewiesen: Gemäß den Ausführungen in der Beschlussvor-
lage vom 27.04.2005 zur „Zinsoptimierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung“ ist beab-
sichtigt, lediglich Zinsderivate zu vereinbaren. Zinsderivate beziehen sich auf die aus dem 
Kreditgeschäft resultierenden Zinsausgaben. Auf den Einsatz komplexer Derivatstrukturen, 
deren Ergebnis-Risiko-Profil nicht nachvollziehbar ist, wird verzichtet. Die bisher durch die 
Stadt vereinbarten Geschäfte haben einen unmittelbaren Bezug zum bestehenden Kredit-
portfolio; sie dienen lediglich der Zinssicherung und sind „beherrschbar“.  

Dem gegenüber beziehen sich die in den Medien diskutierten risikoreichen Geschäfte ein-
zelner Kommunen auf Zinsswap-Konstruktionen, die den erforderlichen, unmittelbaren Be-
zug zum jeweiligen Kreditportfolio der Kommune nicht sicherstellen. Dabei handelt es sich 
um Spekulationsgeschäfte mit teilweise erheblichen Risiken.  
 
Die HSH Nordbank hat ein Arbeitspapier mit dem Titel „Prognose – Potentiale – Strategie“ 
unter Einbeziehung von Kassenkrediten als Kurz-Analyse vorgestellt. In ihrer Analyse arbei-
tet die Bank zwei Themenschwerpunkte heraus: 
 



 

Vorbericht 2010 3. Finanzsituation 

 

 

 

 

• Einbeziehung der Kassenkredite in die Portfolioanalyse. Die Kassenkredite unterliegen 
durch ihre kurz- bis mittelfristige Finanzierung den Zinsrisiken an den Geldmärkten. 
Durch die Aufnahme in die Analyse wurden auch diese Risiken betrachtet, und eine be-
wusste Steuerung der Zinsrisiken wäre in einer Gesamtbetrachtung möglich.  

 

• Unter dem Titel „Dynamisches Zinsmanagement“ hat die HSH Nordbank eine Ergänzung 
zum bisher angewendeten strategischen Zinsmanagement vorgestellt. Das strategische 
Zinsmanagement fokussierte ausschließlich auf die Absicherung und effektivere Vertei-
lung von Zinsrisiken. Diese bisherige Zielvorgabe würde grundsätzlich auch mit einem 
dynamischen Zinsmanagement beibehalten. Die Zinseinsparungen können durch Aus-
nutzung von Marktopportunitäten deutlicher ausfallen; allerdings sind damit auch höhere 
Risiken verbunden.  
 

Vereinbarungen über ein dynamisches Zinsmanagement erfordern neben einer wesentlich 
engeren Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Beraterbank auch eine intensivere 
Beschäftigung mit den Zinsmärkten. Es ist somit mehr Sachkompetenz einzubringen, und es 
ist ein höherer Arbeitsaufwand zu erwarten. Auch ist die aktuelle Organisationsstruktur und 
die personelle Ausstattung im Bereich Haushalt und Steuerung für ein dynamisches Zinsma-
nagement unter Einbeziehung von Kassenkrediten und langfristigen Investitionskrediten 
nicht ausreichend.  
 
Aufgrund der bestehenden Krisensituation an den Kapitalmärkten wird ein dynamisches 
Zinsmanagement derzeit nicht weiterverfolgt.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Leerseite) 



Konsumtiver Haushalt 2010 - Budgets

Allgemeine Deckungsmittel
Plan 2010

EUR

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen 268.950.600

Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft -28.156.700

Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen 13.069.200

Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand -60.007.000 

Einnahmenüberschuss 193.856.100

Vorabdotierungen

Netto-Sozialhilfe - SGB XII -33.668.300

Nettoleistungen für Arbeitsuchende - SGB II -56.210.000

Ehrenamt -400.000

Kostenersätze Versorgungsleistungen (111099) -2.899.800

Kostenersätze für künftige Versorgungslasten 

MitabeiterInnen ARGE (312901.4484000) 
662.400

Personalaufwand Gesamtpersonalrat (111034) -64.400

Allgemeine Deckungsmittel 101.276.000

Verteilungsmasse 224.819.100

Überschuss/Fehlbetrag 123.543.100

Zuschussbudgets

Fachbereich 1 - Bürgermeister -21.730.800

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales -27.649.200

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung -19.085.000

Fachbereich 4 - Kultur -118.689.900

Fachbereich 5 - Planen und Bauen -37.664.200

Summe aller  Zuschussbudgets -224.819.100



Budgets 2010

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme

Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender

und Konten/Kostenarten ao Konten u. Plan

Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen 2010

Fachbereich 1 Bürgermeister

1.000 Verwaltungsführung 111001 Verwaltungsleitung 102 1) -161.500

1.010 Fachbereichs-Controlling 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1 102 1) -237.300

1.100 Büro der Bürgerschaft 111003 Management Politische Gremien 102 1) -1.394.400

1.101 Bürgermeisterkanzlei 111004
Geschäftsführung für die 

Verwaltungsleitung
102 1) -611.500

1.102 Logistik, Statistik und Wahlen 111005 Logistik 102 1) -1.151.600

121001 Statistik und Wahlen                                 102 1) -612.300

1.105 Informationstechnik 111007
IT-Architekturmanagement / 

IT-Service
105 1) -5.976.900

1.110 Personal- u Organisationsservice 111008 Zentrale Personalarbeit 110 1) -3.213.100

111098 Entgelte und Bezüge 110 0

111099 Versorgung 110 1) -2.899.800

1.119 Arbeitsschutz 111006 Arbeitsschutz 119 1) -163.500

1.130 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 111009 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 130 1) -402.600

1.140 Rechnungsprüfungsamt 111010
Prüfungen, Gutachten, 

Stellungnahmen
102 1) -767.700

1.160 Frauenbüro 111011
Frauenemanzipatorische

Gleichstellungsarbeit
102 1) -199.300

1.180 Gesamtpersonalrat 111034 Gesamtpersonalrat 110 1) -79.200

1.181 Personalrat FB 1 111035 Personalrat FB 1 110 1) -99.900

1.201 Haushalt und Steuerung 111012 Haushalt und Steuerung 201 1) -542.400

111013 Projekt NKF/DOPPIK 201 1) -1.340.600

1.203 Beteiligungscontrolling 111014 Beteiligungscontrolling 203 1) -647.700

573001 GG Metallhüttengelände mbH 203 1) -380.100

1.210 Buchhaltung und Finanzen 111016 Buchhaltung und Finanzen 210 1) -2.702.600

1.220 Steuern 111015 Steuern 220 1) -1.001.700

573011

Grundstücksgesellschaft der 

Kurhausbetriebe Travemünde 

mbH

220 -276.900

1.300 Recht 111017 Rechtsangelegenheiten 300 1) -719.900

1.691 Lübeck Port Authority (LPA) 122002 Hafen- und Seemannsamt 691 1) -423.400

552001 Wasser und Hafen 691 1) 910.900

Fachbereichsbudget -25.095.000

64.400

Ehrenamt 400.000

2.899.800

Fachbereichsbudget - 21.730.800

1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne

Vorabdotierung Gesamtpersonalaufwand

Personalrat (111034)

Kostenersätze für Versorgungsleistungen

(111099)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die

nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt



Budgets 2010

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme

Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender

und Konten/Kostenarten ao Konten u.

Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

2.020 Fachbereichs-Controlling                                    111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 020 1) -1.398.400

312101 SGB II 020 2) -56.209.900

312901 Verwaltung SGB II 020 -1.737.000

315002
Integration in der Hansestadt 

Lübeck
020 1) -119.700

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag 020 -2.846.200

418001 Kurbetrieb Travemünde (KBT) 020 1) -1.180.000

535001 Stadtwerke 020 -200

548001 Flughafen Lübeck GmbH 020 -1.616.000

575001
Lübeck und Travemünde Marketing 

GmbH (LTM)
020 1) -2.293.000

2.182 Personalrat FB 2 111019 Personalrat FB 2 021 1) -133.500

2.280

Wirtschaft, Hafen und 

Liegenschaften (einschl. 

Märkte)                            

111020 Grundstücksmanagement 280 1) 2.204.600

122001 Sondernutzung Marktbereiche 280 1) 78.200

511001 Betreuung Gutachterausschuss 280 1) -294.800

522001 Kommunaldarlehen 280 1) 273.100

571001 Wirtschaftsförderung 280 1) -647.300

573002 Wochen- und Jahrmärkte 280 1) -78.800

2.500 Soziale Sicherung 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII 500 1) u. 2) -36.005.200

313001 Hilfen für Asylbewerber 500 2) -272.700

315001
Soziale Einrichtungen und 

Angebote
500 1) -2.053.500

321001
Leistungen nach dem 

Bundesversorgungsgesetz
500 -58.600

331001
Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege
500 1) -2.462.900

343001 Betreuungsangelegenheiten 500 1) -13.200

351001
Sonstige soziale Hilfen und 

Leistungen
500 1) u. 2) -2.924.600

361001
Finanzielle Förderung in 

Kindertageseinrichtungen
500 -4.151.600

522002
Öffentlich geförderter 

Wohnungsbau
500 -8.100

2.507 Ausgleichsamt 351002 Lastenausgleich 507 1) 33.600

2.515 BALI/JAW 367003 Jugendberufshilfe 515 1) -156.400

2.530 Gesundheitsamt 414001 Gesundheitsamt 530 1) -2.793.000

Fachbereichsbudget - 116.865.100

100 % Netto-Sozialhilfe - SGB XII 33.668.300

100 % Netto-Sozialhilfe - SGB II (Hartz IV) 56.210.000

- 662.400

Fachbereichsbudget - 27.649.200

1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne

2) siehe Vorabdotierung der Sozialhilfe in der Anlage 1

darin budgetneutrale Kostenersätze

aus PSK 312901.4484 für künftige Versorgungslasten

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die

nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt

Plan 

2010



Anlage 1

gesamt

gesamt

Vorabdotierung 2010

SGB II SGB XII gesamt

Aufwendungen

Konten-Gruppe

53 0 119.069.800 119.069.800

54 72.410.000 90.000 72.500.000

Erträge

41

42

44

46

16.000.000

200.000

0

0

0

6.868.400

78.623.000

100

72.410.000 119.159.800 191.569.800

16.200.000 85.491.500 101.691.500

16.000.000

7.068.400

78.623.000

100

Netto-Vorabdotierung 56.210.000 33.668.300 89.878.300



Budgets 2010

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme

Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender

und Konten/Kostenarten ao Konten u. Plan

Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen 2010

Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

3.030 Fachbereichs-Controlling                                    111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3 030 1) -474.100

537001 EBL (Abfallwirtschaft) 030 -1.072.000

538001 EBL (Abwasserbeseitigung) 030 1) -855.100

545001 EBL (Straßenreinigung bei SRL) 030 1) -1.452.100

3.180 Personalrat FB 3 111022 Personalrat FB 3 030 1) -118.200

3.322 Meldestelle 122003
Melde- und 

Gewerbeangelegenheiten
322 1) -2.763.200

3.324 Gewerbeangelegenheiten 122004
Verbraucherschutz und 

Tiergesundheit 
324 1) -801.000

3.327

Verkehrsangelegenheiten 

(ohne verkehrslenkende 

Maßnahmen)

122005 Verkehrsangelegenheiten 327 1) 1.908.900

3.340 Standesamt 122006 Standesamt 340 1) -554.400

3.370 Feuerwehr 126001 Gefahrenabwehr 370 1) -11.032.200

127001 Rettungsdienst 370 1) 2.096.200

128001 Katastrophenschutz 370 1) -294.700

521001 Baulicher Brandschutz 370 1) -160.800

3.391 Naturschutz 554001 Naturschutz 391 1) -1.159.900

3.392 Umweltschutz 561001 Umweltschutz 392 1) -1.890.100

3.820 Stadtwald 555001 Land- und Forstwirtschaft 820 1) -462.300

Fachbereichsbudget - 19.085.000

1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die

nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt



Budgets 2010

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme

Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender

und Konten/Kostenarten ao Konten u. Plan

Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen 2010

Fachbereich 4 Kultur

4.040 Fachbereichs-Controlling 111023
Leitung, Controlling, Dienste FB 

4
040 1) -647.200

261001 Theater Lübeck gGmbH 040 1) -6.406.600

281001 Kulturangebote 040 1) -543.700

281002 Nordische Filmtage 040 1) -212.100

361002 Familienservice 040 -454.100

362001 Planung Jugendarbeit 040 1) -68.100

363001 Planung Jugendhilfe 040 1) -892.500

365001
Planung und Bezuschussung 

KiTa
040 1) -29.856.600

367001 Abwicklung Wakenitzhof 040 1) -2.600

573003
Lübecker Musik- und 

Kongresshallen GmbH
040 1) -618.400

424002 Lübecker Schwimmbäder 040 -4.230.100

4.047 Die Lübecker Museen 251001 Die Lübecker Museen 041 1) -4.206.500

4.184 Personalrat FB 4 111024 Personalrat FB 4 040 1) -190.900

4.401 Schule und Sport 211001 Grundschulen 401 1) -3.401.900

216101 Grund- und Regionalschulen 401 1) -4.483.000

217001 Gymnasien 401 1) -2.877.000

218101 Gesamtschulen 401 1) -1.721.300

218201 Gemeinschaftsschulen 401 1) -2.064.200

221001 Förderzentren 401 1) -2.105.700

233001 Berufsschulen 401 1) -3.880.000

241001 Schülerbeförderung 401 1) -435.300

243001 Sonst. schulische Aufgaben 401 1) -2.560.900

243002 Modellprojekt Eichholz 401 1) -124.100

424001 Sportstätten / Passathafen 401 1) -1.888.400

421001 Förderung des Sports 401 1) -301.400

4.403 Volkshochschule-Forum für Weiterbildung Lübeck 271001 Forum für Weiterbildung (VHS) 403 1) -427.300

4.415 Archiv 111025 Archiv 415 1) -590.500

4.416 Stadtbibliothek 272001 Stadtbibliothek 416 1) -3.158.100

4.491 Archäologie und Denkmalpflege                                 523001 Archäologie und Denkmalpflege 491 1) -2.217.100

4.510 Familienhilfen 363002 Jugendhilfe 510 1) -26.845.100

341001 Unterhaltsvorschuss 510 1) -923.800

361003 Tagespflege 510 1) -3.000.800

4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen 365002
Betreuung in 

Kindertageseinrichtungen
511 1) -3.258.600

4.513 Jugendarbeit 362002 Jugendarbeit 513 1) -2.165.100

366001 Jugendfreizeiteinrichtungen 513 1) -1.882.000

367002 Kriminalprävention 513 1) -48.900

Fachbereichsbudget - 118.689.900

1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die

nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt



Budget 2010

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme

Budget Budget der Produkte, Produktbereiche folgender

und Konten/Kostenarten ao Konten u. Plan

Bereich Bezeichnung Produkt Bezeichnung Bereich Positionen 2010

Fachbereich 5 Planen und Bauen

5.060 Fachbereichs-Controlling                                    111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5 060 1) -739.400

111028
Gebäudereinigung Hansestadt 

Lübeck
060 0

522003
Grundstücksgesellschaft Trave 

mbH
060 1) 471.700

5.180 Personalrat FB 5 111027 Personalrat FB 5 061 1) -151.200

5.610 Stadtplanung 511003 Stadtplanung u. -entwicklung 610 1) -3.486.400

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV 610 1) -2.255.900

5.631
Bauordnung und 

Statikprüfung
521002 Bauaufsicht 631 1) 278.300

5.651 Gebäudemanagement 111029 Gebäudemanagement 651 1) -9.732.600

 5.661 Verkehr 122007 Straßenverkehrsbehörde 661 1) 314.000

541001 Gemeindestraßen 661 1) -12.278.900

542001 Kreisstraßen 661 1) -1.957.100

543001 Landesstraßen 661 1) -45.000

544001 Bundesstraßen 661 1) -79.100

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze 661 1) 814.400

5.670 Stadtgrün und Friedhöfe 551001 Grün- u. Landschaftsbau 670 1) -8.419.900

553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen 670 1) -397.100

- 37.664.200

1) siehe nicht budgetrelevante interne Leistungsabrechnung in den Zeilen 31 und 32 der jeweiligen Teilergebnispläne

Fachbereichsbudget

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die

nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt
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Vorbericht 2010 

 

Gesetzliche Vorschriften 

 

 

 

 

Auszug aus der Gemeindeordnung (GO) für Schles-
wig-Holstein 

 

Vorschriften für den doppischen Haushalt 

§ 75  

Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu pla-
nen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufga-
ben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 

(2) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. 

(3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen 
sein. 

§ 76 

 Grundsätze der Einnahmebeschaffung 

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Einnahmen 

1. aus Entgelten für ihre Leistungen,  
2. im Übrigen aus Steuern  

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht 
ausreichen. 

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine 
andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
unzweckmäßig wäre. 

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maß-
nahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige 
Ausgaben entstehen können.  

§ 95  

Haushaltssatzung 

 (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haus-
haltssatzung zu erlassen. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 

1.  des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamt-
betrages 

a)  der Erträge und der Aufwendungen im 
Ergebnisplan des Haushaltsjahres, 

b)  der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
aus der Investitionstätigkeit und aus 
der Finanzierungstätigkeit im Finanz-
plan des Haushaltsjahres, 

c)  der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung), 

d)  der Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen (Verpflichtungs-
ermächtigungen), die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Inves-
titionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten, 

 
2.  des Höchstbetrages der Kassenkredite, 
 
3.  der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht 

in einer anderen Satzung festgesetzt worden 
sind, 

 
4.  der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiese-

nen Stellen. 

Die Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, 
die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, die Ein-
zahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des 
Haushaltsjahres beziehen. 

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushalts-
jahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann 
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren 
getrennt, enthalten. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne 
Bereiche durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt 
ist. 

(5) Für den Erlass der Haushaltssatzung findet § 79 An-
wendung. 

§ 95 a 

Haushaltsplan 

 

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzah-
lungen, 

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden 
Auszahlungen, 

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde 
bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen 
Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Der Stellenplan 
für die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeitnehmer-
rinnen und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans. 

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Geset-
zes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche 
und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder 
begründet noch aufgehoben. 



 

Vorbericht 2010 

 

Gesetzliche Vorschriften 

 

 

 

 

§ 95 b 

Nachtragssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert wer-
den. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für 
die Haushaltssatzung entsprechend. 

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung 
zu erlassen, wenn 

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Spar-
möglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen 
wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden 
kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-
wendungen oder Auszahlungen bei einzelnen 
Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den 
gesamten Aufwendungen oder gesamten Aus-
zahlungen erheblichen Umfang geleistet werden 
müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte 
Baumaßnahmen oder Investitionsförderungs-
maßnahmen geleistet werden sollen oder  

4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerrin-
nen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder 
in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden 
sollen und der Stellenplan die entsprechenden 
Stellen nicht enthält. 

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 gilt nicht für 

1. unerhebliche Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen, die unabweisbar sind, und 

2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung 
höherer Personalausgaben, die aufgrund von 
Besoldungsgesetzen oder Tarifverträgen not-
wendig sind. 

§ 95 c 

Vorläufige Haushaltsführung 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde  

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszah-
lungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich 
verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung not-
wendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie 
darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und 
sonstige Investitionsleistungen, für die im Haus-
haltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen 
waren, fortsetzen, 

2. Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erhe-
ben, 

3. Kredite umschulden. 

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bau-
ten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des 
Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die 
Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen bis zur Höhe von einem Viertel der 
Kreditermächtigung des Vorjahres aufnehmen. 

§ 95 d 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen 

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweis-
bar sind und die Deckung gewährleistet ist. Unabweisbar 
sind Aufwendungen und Auszahlungen auch dann, wenn 
ein Aufschub der Aufwendungen und Auszahlungen be-
sonders unwirtschaftlich wäre. Sie dürfen nur geleistet 
werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. 
Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen kann die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser 
Aufwendungen und Auszahlungen erteilen; sie oder er 
kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertra-
gen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat der 
Gemeindevertretung über die geleisteten unerheblichen 
über- und außerplan- mäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen mindestens halbjährlich zu berichten. 

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt 
werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch 
Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung 
aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Absatz 1 Satz 3 
bis 5 gilt entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnah-
men, durch die später über- oder außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen entstehen können. 

(4) § 95 b Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 95 e 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjähri-
ge Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in 
den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr 
ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittelfristige Ergebnis-
plan soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwen-
dungen ausgeglichen sein. Der mittelfristige Finanzplan 
soll für die einzelnen Jahre in Einzahlungen und Auszah-
lungen die Liquidität der Gemeinde einschließlich der 
Finanzierung der Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sicherstellen. 

§ 95 f 

Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn 
der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie dürfen auch 
überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen wer-
den, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushalts-
satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen nicht überschritten wird. § 95 d Abs. 1 Satz 
2 bis 5 gilt entsprechend. 

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu 
Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veran-
schlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss 
einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der 
Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. 
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(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende 
des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für 
das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich 
bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser 
Haushaltssatzung. 

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde, soweit in den Jah-
ren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt 
Kreditaufnahmen vorgesehen sind. 

(5) Abweichend von Absatz 4 bedarf die Gemeinde für den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen keiner 
Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjah-
res und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfris-
tigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnis-
plan oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorange-
gangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war. 

§ 95 g 

Kredite 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 76 Abs. 
3 nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 
und zur Umschuldung aufgenommen werden. 

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmi-
gung). Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsät-
zen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder 
versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die 
Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde nicht im Einklang stehen. 

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushalts-
satzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffent-
lich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser 
Haushaltssatzung. 

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf der Ge-
nehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Einzelge-
nehmigung), 

1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 
101 der Verordnung  vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304), beschränkt worden sind; die 
Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der 
Kreditbeschränkungen versagt werden oder 

2. wenn sich die Kommunalaufsichtsbehörde dies 
wegen einer möglichen Gefährdung der dauern-
den Leistungsfähigkeit der Gemeinde in der Ge-
samtgenehmigung vorbehalten hat. 

(5) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirt-
schaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf 
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Absatz 
2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Abweichend von den Absätzen 2 und 5 bedarf die 
Gemeinde für den Gesamtbetrag der Kredite und die 

Begründung von Zahlungsverpflichtungen keiner Geneh-
migung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und 
der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen 
Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan 
oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorangegange-
nen Haushaltsjahren ausgeglichen war. 

(7) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung 

1. die Aufnahme von Krediten von der Einzelge-
nehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 
(Absatz 4) abhängig zu machen mit der Maßga-
be, dass die Einzelgenehmigung versagt werden 
kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwick-
lung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen 
oder die Versorgung der Gemeinden mit wirt-
schaftlich vertretbaren Krediten stören könnten, 

2. die Begründung von Zahlungsverpflichtungen 
(Absatz 5) von der Genehmigungspflicht freizu-
stellen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Auf-
gaben entstehen oder ihrer Natur nach regel-
mäßig wiederkehren oder wenn bestimmte Be-
träge nicht überschritten werden. 

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine 
Sicherheiten bestellen. Abweichend hiervon darf die Ge-
meinde zur Finanzierung von Wohnungsbaumaßnahmen 
der Gemeinde Sicherheiten durch Belastung der Woh-
nungsbaugrundstücke mit Grundpfandrechten bestellen. 
Im Übrigen kann die Kommunalaufsichtsbehörde Aus-
nahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten 
der Verkehrsübung entspricht. 

§ 95 h 

Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter 
bestellen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen 
aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, die 
den dort genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu 
Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in 
künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen 
erwachsen können. 

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 bedarf die 
Gemeinde für die dort genannten Rechtsgeschäfte keiner 
Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjah-
res und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfris-
tigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnis-
plan oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorange-
gangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war. 

(5) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verord-
nung Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht 
freizustellen, die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben eingehen, die ihrer Natur nach regelmäßig 
wiederkehren oder die bestimmte Wertgrenzen nicht über-
schreiten. 
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(6) Bei Rechtsgeschäften nach den Absätzen 2 und 3 hat 
die Gemeinde sich vorzubehalten, dass sie oder ihre 
Beauftragten jederzeit prüfen können, ob im Fall der Über-
nahme einer Gewährleistung eine Inanspruchnahme der 
Gemeinde in Betracht kommen kann oder die Vorausset-
zungen für eine solche vorliegen oder vorgelegen haben. 
Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde davon absehen, sich das Prüfungsrecht 
vorzubehalten. 

§ 95 i 

Kassenkredite 

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die 
Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssat-
zung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür 
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermäch-
tigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekannt-
machung der neuen Haushaltssatzung. 

§ 95 j 

Vermögen 

Für den Erwerb und die Verwaltung sowie die Veräuße-
rung von Vermögen finden §§ 89 und 90 Anwendung. 

§ 95 k 

Finanzbuchhaltung 

(1) Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung, den Zah-
lungsverkehr und die weiteren Kassengeschäfte der Ge-
meinde zu erledigen. § 99 bleibt unberührt. Die Buchfüh-
rung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung so beschaffen sein, dass einem sach-
verständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit 
ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
vermittelt werden kann. Der Zahlungsverkehr und die 
weiteren Kassengeschäfte sind ordnungsgemäß und 
sicher zu erledigen. Die Buchführung kann vom Zahlungs-
verkehr und den weiteren Kassengeschäften abgetrennt 
werden. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie die Aufgaben der Finanz-
buchhaltung selbst besorgt, eine Verantwortliche oder 
einen Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter zu bestellen. Die 
anordnungsbefugten Beschäftigten sowie die Leiterin oder 
der Leiter und die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungs-
prüfungsamtes können nicht gleichzeitig Aufgaben der 
Verantwortlichen oder des Verantwortlichen der Finanz-
buchhaltung oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder 
ihres oder seines Stellvertreters wahrnehmen. 

(3) Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prü-
fung gewährleistet sind, können die Buchführung und der 
Zahlungsverkehr für funktional begrenzte Aufgabenberei-
che auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. 
Absatz 2 bleibt unberührt. 

(4) Die Verantwortliche oder der Verantwortliche für die 
Finanzbuchhaltung und deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter dürfen mit der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister, in Städten mit der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister oder einer Stadträtin oder einem 
Stadtrat, sowie mit der Kämmerin oder dem Kämmerer, 
der Leiterin oder dem Leiter und Prüferinnen und Prüfern 
des Rechnungsprüfungsamtes nicht in der Weise des § 22 

Abs. 1 verbunden sein. Entsteht der Behinderungsgrund 
im Laufe der Amtszeit, so hat eine der beteiligten Perso-
nen aus ihrer Funktion auszuscheiden. Ist eine der betei-
ligten Personen Bürgermeisterin oder Bürgermeister, in 
Städten Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder Stadträ-
tin oder Stadtrat, so hat die andere Person aus ihrer Funk-
tion auszuscheiden. 

(5) Die mit Aufgaben der Finanzbuchhaltung beauftragten 
Beschäftigten der Gemeinde sind nicht befugt, Zahlungen 
anzuordnen. 

(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister überwacht 
die Finanzbuchhaltung. Sie oder er kann die Aufsicht einer 
oder einem Beschäftigten der Gemeinde übertragen, 
jedoch nicht Beschäftigten der Finanzbuchhaltung. 

§ 95 l 

Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung 

Die Gemeinde, die keinem Amt angehört, kann die Aufga-
ben der Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer 
Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen las-
sen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prü-
fung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften 
gewährleistet sind. Die Übertragung ist der Kommunalauf-
sichtsbehörde vorher anzuzeigen. 

§ 95 m 

Jahresabschluss 

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 
nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu 
erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufü-
gen. 

(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. 

§ 95 n 

Prüfung des Jahresabschlusses 

(1) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt 
besteht, prüft dieses den Jahresabschluss und den Lage-
bericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und 

rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und be-
legt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen 
und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 
und Schuldenverwaltung nach den geltenden 
Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nach-
gewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig 
und richtig ist,  
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6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollstän-
dig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach sei-
nem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemerkungen in 
einem Schlussbericht zusammenzufassen.  

(3) Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprü-
fungsamt legt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Ge-
meindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresab-
schluss und über die Verwendung des Jahresüberschus-
ses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages bis 
spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr 
folgenden Jahres. 

(4) Die Gemeinde hat innerhalb von sechs Monaten nach 
Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsam-
tes nach Absatz 3 das Vorliegen des Schlussberichts, des 
Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlus-
ses der Gemeindevertretung nach Absatz 3 örtlich bekannt 
zu machen und sie danach öffentlich auszulegen, soweit 
nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen. 
In der Bekanntmachung ist auf die öffentliche Auslegung 
des Schlussberichts und des Jahresabschlusses und 
Lageberichts hinzuweisen. 

(5) In Gemeinden, in denen kein Rechnungsprüfungsamt 
besteht, tritt an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemein-
devertretung; Absatz 4 findet keine Anwendung. 

(6) Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gelten die Absät-
ze 1 bis 5 entsprechend. 

§ 95 o 

Gesamtabschluss 

(1) Die Gemeinde mit mehr als 3.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern hat unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss nach § 95 m und 
die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der 

1. Eigenbetriebe nach § 106 und anderen Sonder-
vermögen nach § 97, 

2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 
Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung geführt wer-
den, 

3. Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von 
der Gemeinde getragen werden, 

4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach 
§ 19 b des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit  (GkZ)   in  der  Fassung  der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch  Gesetz  
vom  14.  Dezember  2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 
278), zu deren Stammkapital die Gemeinde 
mehr als 50 % beigetragen hat, 

5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde ge-
tragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen, 

6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und 
Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 
Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entspre-

chend anwenden, zu deren Stammkapital die 
Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat, 

7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören, 
8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch 

mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist, 

(Aufgabenträger) zu einem Gesamtabschluss zu konsoli-
dieren. Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamter-
gebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtan-
hang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen. 

(2) In den Gesamtabschluss müssen die Jahresabschlüs-
se der Aufgabenträger nach Absatz 1 nicht einbezogen 
werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz-, und Ertragsgesamtlage der Gemeinde zu vermit-
teln, von untergeordneter Bedeutung sind. 

(3) Der Jahresabschluss der Gemeinde und die Jahresab-
schlüsse der Aufgabenträger nach Absatz 1 sind entspre-
chend den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu 
konsolidieren. 

(4) Hat die Gemeinde nach den Absätzen 1 und 2 einen 
Gesamtabschluss zu erstellen, sind in den Gesamtab-
schluss auch die Jahresabschlüsse der  

1. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach 
§ 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Ge-
meinde mindestens 20 % beigetragen hat, 

2. Zweckverbände nach §§ 15 Abs. 3 GkZ und 
Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 
Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entspre-
chend anwenden, zu deren Stammkapital die 
Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat, 
und 

3. Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder 
ein Aufgabenträger nach Absatz 1 mit mindes-
tens 20 % beteiligt ist, 

einzubeziehen, soweit sie nicht schon nach Absatz 1 
einbezogen wurden. Absatz 2 gilt entsprechend. Sie sind 
entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbu-
ches zu konsolidieren. 

(5) Dem Gesamtanhang sind Angaben zu den Jahresab-
schlüssen der Aufgabenträger, die nach Absatz 2 nicht in 
den Gesamtabschluss einbezogen worden sind, anzufü-
gen. Es sind im Gesamtanhang die  

1. anderen gemeinsamen Kommunalunternehmen 
nach § 19 b GkZ, die von der Gemeinde mitge-
tragen werden, 

2. anderen Zweckverbände, in denen die Gemein-
de Mitglied ist, 

3. anderen Gesellschaften, an denen die Gemein-
de beteiligt ist, und 

4. rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, die von 
der Gemeinde verwaltet werden, 

anzugeben. 

(6) Die Gemeinde hat bei den Aufgabenträgern nach 
Absatz 1 und bei den gemeinsamen Kommunalunterneh-
men, Zweckverbänden und Gesellschaften nach Absatz 4 
darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, 
von diesen alle erforderlichen Informationen und Unterla-
gen für die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse nach 
Absatz 3 und 4 zu verlangen. 
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(7) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von neun Monaten 
nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. 

(8) Für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamt-
abschlusses und des Gesamtlageberichts gilt § 95 n ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass eine Beschlussfassung 
nach § 95 n Abs. 3 Satz 2 über die Verwendung eines 
Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahres-
fehlbetrages nicht erfolgt. 

(9) Die Gemeinde kann auf die Aufstellung eines Gesamt-
abschlusses in den ersten fünf Jahren nach Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz verzichten. 

§ 95 p 

Übergangsregelung 

In dem Jahr, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach 
den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird, 
finden § 95 f Abs. 5, § 95 g Abs. 6 und § 95 h Abs. 4 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die Gemeinde für den 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den 
Gesamtbetrag der Kredite, die Begründung einer Zah-
lungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflich-
tung gleichkommt, und für Rechtsgeschäfte nach § 95 h 
Abs. 2 und 3 keiner Genehmigung bedarf, wenn der Er-
gebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgen-
den Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgegli-
chen ist. Im folgenden Jahr bedarf die Gemeinde in den in 
Satz 1 genannten Fällen keiner Genehmigung, wenn der 
Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfol-
genden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan aus-
geglichen ist sowie der Ergebnisplan oder die Ergebnis-
rechnung in dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausge-
glichen war. 

Weitere Vorschriften 

§ 97  

Sonstiges Sondervermögen 

(1) Für wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersön-
lichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt wer-
den, gelten die §§ 75, 76, 83 bis 87, 89 und 90 entspre-
chend. Die Verordnungsermächtigungen nach § 84 Abs. 5, 
§ 85 Abs. 6 Nr. 2 und § 87 Abs. 3 Nr. 1 gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass von der Genehmigungs-
pflicht freigestellt werden kann, wenn der Erfolgsplan oder 
die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 
und der beiden vorangegangenen Jahre keinen Verlust 
aufweisen. 

(2) Öffentliche Einrichtungen nach § 101 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 können mit öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt wer-
den, zusammengefasst werden und sind dann nach den 
Vorschriften für diese Sondervermögen zu führen; Absatz 
1 ist anzuwenden. 

§ 98  

Treuhandvermögen 

(1) Für Vermögen, die die Gemeinde treuhänderisch zu 
verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustel-
len und Sonderrechnungen zu führen. 

(2) Der 1. Abschnitt gilt mit der Maßgabe; dass an die 
Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den 
Haushaltsplan tritt und von der Bekanntmachung abgese-
hen werden kann. Anstelle eines Haushaltsplans kann ein 
Wirtschaftsplan aufgestellt werden. In diesem Fall sind § 
97 sowie die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und 
das Rechnungswesen der Eigenbetriebe entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt 
der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 

(4) Abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

§ 101  

Wirtschaftliche Unternehmen 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen errich-
ten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn ' 

1. ein öffentlicher Zweck, dessen Erfüllung im Vor-
dergrund der Unternehmung stehen muss, das 
Unternehmen rechtfertigt,  

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraus-
sichtlichen Bedarf steht und  

3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf 
andere Weise erfüllt werden kann. 

...... 

§ 102 

 Beteiligung an Gesellschaften 

(4) Gehören einer Gemeinde mehr als 50 % der Anteile an 
einer Gesellschaft, so hat sie darauf hinzuwirken, dass 

1. für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan in 
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung aufgestellt wird,  

2. der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanz-
planung zugrunde gelegt und der Gemeinde zur 
Kenntnis gebracht wird und  

3. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 107) ver-
fahren wird, wenn die Gesellschaft ein wirt-
schaftliches Unternehmen betreibt. 

(5)....  

§ 106  

Eigenbetriebe 

Die Organisation und die Wirtschaftsführung der wirt-
schaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der 
Gemeinde (Eigenbetriebe) werden durch die Eigenbe-
triebsverordnung und durch die Betriebssatzung geregelt. 
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§ 107  

Wirtschaftsgrundsätze 

Wirtschaftliche Unternehmen sind so zu führen, dass der 
öffentliche Zweck erfüllt wird. Sie sollen für die technische 
und wirtschaftliche Entwicklung notwendige Rücklagen 
aus dem Jahresgewinn bilden und mindestens eine markt-
übliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften. 
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Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO -Doppik) 

Grundsätze für die Veranschlagung 

§ 5 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in 
den Haushaltsplan einzubeziehen. 

(2) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenmi-
nisterium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berück-
sichtigt werden. 

(3) Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in Erträgen und 
Aufwendungen ausgeglichen sein. Die mittelfristige Fi-
nanzplanung soll in Einzahlungen und Auszahlungen 
ausgeglichen sein. 

§ 10 

Allgemeine Planungsgrundsätze 

(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenauf-
kommen und der geplante Ressourcenverbrauch in voller 
Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Auf-
wendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszah-
lungen abzubilden, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtli-
chen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem 
sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Soweit sie nicht erre-
chenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. 

(3) Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der 
voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge 
zu veranschlagen. Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 

§ 11 

Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Teilfinanzplan 
bei den einzelnen Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen zu veranschlagen. 

§ 12 

Investitionen 

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht 
kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten nach § 41 und der Folge-
kosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung 
ermittelt werden. 

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für 
Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst ver-
anschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und 
Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausfüh-

rung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und 
der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten 
unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bau-
zeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist 
eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufü-
gen. Werden Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen nach Satz 1 erster Halbsatz veranschlagt, obwohl 
die Unterlagen nach Satz 1 zweiter Halbsatz noch nicht 
vorliegen, so sind die Auszahlungen mit einem Sperrver-
merk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemein-
devertretung nach Vorliegen der Unterlagen entscheidet. 

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Vorhaben von ge-
ringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instand-
setzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist 
in den Erläuterungen zu begründen. Vor Beginn der Maß-
nahme müssen mindestens eine Kostenberechnung und 
ein Bauzeitplan vorliegen. 

§ 15 

Interne Leistungsbeziehungen 

(1) Zum Nachweis des vollständigen Ressourcen-
verbrauchs sind die Aufwendungen für erbrachte Leistun-
gen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über inter-
ne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können 
interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen 
veranschlagt werden. 

(2) Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbe-
ziehung sind dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans 
und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen 
sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insge-
samt ausgleichen. 

§ 19 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, 
dienen 

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwen-
dungen, 

2. die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der 
Auszahlungen. 

§ 20 

Bildung von Budgets 

(1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans oder 
mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden 
werden. 

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans 
oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbun-
den werden. 

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer 
Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. 
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§ 21 

Zweckbindung 

(1) Im Haushaltsplan können Erträge und die dazugehöri-
gen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte 
Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen 
beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang 
dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge und die 
dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen für entsprechen-
de Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehraus-
zahlungen verwendet werden. 

(2) In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan kann 
bestimmt werden, dass Mehrerträge und die dazugehöri-
gen Mehreinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwen-
dungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhö-
hen und Mindererträge und die dazugehörigen Minderein-
zahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die 
dazugehörigen Auszahlungen vermindern. Das Gleiche gilt 
für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. 

(3) Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten nicht als überplan-
mäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 

§ 22 

Deckungsfähigkeit 

(1) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan 
nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines 
Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Aus-
nahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbezie-
hungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu 
Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfä-
hig. 

(2) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan 
nichts anderes bestimmt ist, sind die Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines 
Budgets gegenseitig deckungsfähig. 

(3) Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungs-
wirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazuge-
hörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des 
entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig 
erklärt werden. 

(4) Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Ab-
schreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und 
Rücklagen dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. 

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 und 2 
können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der 
deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. 

 

 

 

 

§ 23 

Übertragbarkeit 

(1) Im Ergebnisplan 

1. sind die Aufwendungen und die dazugehö-
rigen Auszahlungen für die Unterhaltung der 
Grundstücke, der baulichen Anlagen und 
des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
übertragbar, 

2. sind die Aufwendungen und die dazugehö-
rigen Auszahlungen für die Gewerbesteuer-
umlage übertragbar, 

3. können andere Aufwendungen, die zu ei-
nem Budget gehören, und die dazugehöri-
gen Auszahlungen, ganz oder teilweise für 
übertragbar erklärt werden, 

4. sind andere Aufwendungen, die nicht zu ei-
nem Budget gehören, und die dazugehöri-
gen Auszahlungen, wenn sie aus zweckge-
bundenen Erträgen und den dazugehörigen 
Einzahlungen finanziert werden, übertrag-
bar, soweit die zweckgebundenen Erträge 
und die dazugehörigen Einzahlungen noch 
nicht zweckentsprechend verwendet worden 
sind. 

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen 
bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. 

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen 
und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand 
oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung 
genommen werden kann. 

§ 24 

Rückstellungen 

Rückstellungen sind zu bilden für 

1. Pensionsverpflichtungen nach den beamten-
rechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellung). 
Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören 
bestehende Versorgungsansprüche sowie sämt-
liche Anwartschaften und andere fortgeltende 
Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst. Für die Rückstellungen ist der Barwert 
zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rech-
nungszinsfuß von 5 % zugrunde zu legen. Für 
mittelbare Pensionsverpflichtungen sind keine 
Rückstellungen zu bilden, 

2. Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Landes-
beamtengesetzes sowie andere Ansprüche au-
ßerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Bei-
hilferückstellung). Der Barwert für Ansprüche auf 
Beihilfen nach § 80 des Landesbeamtengeset-
zes sowie andere Ansprüche außerhalb des 
Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozen-
tualer Anteil der Pensionsrückstellungen nach 
Nummer 1 ermittelt werden; der Prozentsatz ist 
aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten 
Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger zu dem Volumen der 
gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er 
bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leis-



 

Vorbericht 2010 

 

Gesetzliche Vorschriften 

 

 

 

 

tungen in den drei dem Jahresabschluss voran-
gehenden Haushaltsjahren, 

3. zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Ge-
haltszahlung für Zeiten der Freistellung von der 
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und 
ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrückstel-
lung), 

4. später entstehende Kosten der Abwasserbesei-
tigung und Abfallentsorgung (Rückstellung für 
später entstehende Kosten), 

5. die Sanierung von Altlasten (Altlastenrückstel-
lung), 

6. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von 
Steuerschuldverhältnissen (Steuerrückstellung), 

7. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Ge-
richtsverfahren (Verfahrensrückstellung), 

8. erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen 
aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbe-
steuererträge im Vergleich zu den beiden Vor-
jahren, soweit in einem der beiden Folgejahre 
ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnis-
plan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf 
sich erhöht (Finanzausgleichsrückstellung), 

9. im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen 
für Instandhaltungen, die im folgenden Haus-
haltsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt 
werden (Instandhaltungsrückstellung). 

Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, 
soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen 
sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund 
hierfür entfallen ist. 

Bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körper-
schaftsteuerpflicht unterliegen, können abweichend von 
Nummer 1 Satz 4 die entsprechenden steuerrechtlichen 
Bestimmungen angewandt werden. 

§ 25 

Rücklagen 

(1) Rücklagen der Gemeinde sind die allgemeine Rückla-
ge, die Sonderrücklage und die Ergebnisrücklage. 

(2) Die Sonderrücklage erfasst 

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitio-
nen, die nicht aufgelöst werden sollen, und 

2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen 
anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch 
die Bauherrin oder den Bauherren geleistet wor-
den sind. 

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde 
verwendet worden, werden sie in die allgemeine Rücklage 
umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet 
werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung 
zugelassen sind. 

(3) Die Ergebnisrücklage darf höchstens 25 % und soll 
mindestens 10 % der allgemeinen Rücklage betragen. 

 

 

 

§ 26 

Haushaltsausgleich 

(1) Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag 
der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwen-
dungen erreicht oder übersteigt. 

(2) Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines 
vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind 
der Ergebnisrücklage oder der allgemeinen Rücklage 
zuzuführen. 

(3) Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln 
der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. 

(4) Soweit ein Ausgleich nach Absatz 3 nicht möglich ist, 
wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener 
Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der 
allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. 

§ 28 

Bewirtschaftung und Überwachung 

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Aufwendungen und 
Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen 
werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das 
Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ansät-
zen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen muss die rechtzeitige Bereitstellung 
von Finanzmitteln gesichert sein. Dabei darf die Finanzie-
rung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht be-
einträchtigt werden. 

(2) Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln einschließ-
lich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen ist auf geeignete Weise zu überwachen. 

(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass 
Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzeitig 
geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der 
Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden. 

(4) Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche von 
weniger als 25 Euro geltend zu machen, es sei denn, dass 
die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten 
ist. Mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts kann 
im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart 
werden. 

§ 29 

Haushaltswirtschaftliche Sperre 

Wenn die vom Haushaltsplan abweichende Entwicklung 
der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der 
Liquidität es erfordert, kann die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan 
enthaltenen Festsetzungen und Verpflichtungsermächti-
gungen von ihrer oder seiner Einwilligung abhängig ma-
chen. Beschließt die Gemeindevertretung nach Erlass 
einer haushaltswirtschaftlichen Sperre eine Nachtrags-
haushaltssatzung, gilt die haushaltswirtschaftliche Sperre 
ab dem Inkrafttreten der Nachtragshaushaltsatzung als 
aufgehoben, soweit die Gemeindevertretung nicht be-
schließt, dass sie ganz oder teilweise fortgelten soll. 
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§ 31 

Veränderung von Ansprüchen 

(1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefähr-
det erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel an-
gemessen zu verzinsen. 

(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn 

1. feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg ha-
ben wird, oder 

2. die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur 
Höhe des Anspruchs stehen. 

(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, 
wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für 
die Schuldnerin oder den Schuldner eine besondere Härte 
bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung oder 
Anrechnung von geleisteten Beträgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) 

§ 12 

Wirtschaftsplan 

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirt-
schaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser 
besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der 
Stellenübersicht und einer Zusammenstellung der nach 
den §§ 84, 85 und 87 der Gemeindeordnung genehmi-
gungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungser-
mächtigungen. In der Zusammenstellung sind auch die 
Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und 
der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans 
sowie der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben 
des Vermögensplans aufzuführen. 

(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen: 

1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insge-
samt erläutert,  

2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Betrieben mit mehr 
als einem Betriebszweig,  

3. ein fünfjähriger Finanzplan,  
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungser-

mächtigungen in den einzelnen Jahren voraus-
sichtlich fällig werdenden Ausgaben. 

(3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirtschaftsjahres 
noch nicht von der Gemeindevertretung beschlossen, gilt § 
81 der Gemeindeordnung entsprechend. 

(4) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn 

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Er-
folgsplan erheblich verschlechtern wird und die-
se Verschlechterung die Haushaltslage der Ge-
meinde beeinträchtigt oder eine Änderung des 
Vermögensplanes bedingt,  

2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich 
höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere 
Kredite erforderlich werden,  

3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungser-
mächtigungen vorgesehen werden sollen oder  

4. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stel-
lenübersicht ausgewiesenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um eine vorüber-
gehende Einstellung von Aushilfskräften han-
delt. 

Die Betriebssatzung kann eine Ausnahme auch für die 
Einstellung von Dauerarbeitskräften in einem nach Anzahl 
und Vergütungsmerkmalen begrenzten Umfang zulassen. 

§ 13 
 

Erfolgsplan, Erfolgsübersichtsplan 

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und 
Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist wie 
die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 21 Abs. 1) zu gliedern 

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zu-
weisungen an Rücklagen sind, insbesondere soweit sie 
von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erläu-
tern. Zum Vergleich sind die Zahlen der Erfolgspläne des 
laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Ge-
winn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben. 
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(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolgge-
fährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die Werklei-
tung den Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. 
Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der 
Zustimmung des Bürgermeisters es sei denn, dass sie 
unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so ist der Bür-
germeister unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Der Erfolgsübersichtsplan ist wie die Erfolgsübersicht 
(§ 21 Abs. 3) zu gliedern. 

§ 14 

Vermögensplan 

(1) Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Ein-
nahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus 
den Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, 
Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kredit-
wirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthalten. 

(2) Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die 
vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel 
nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der 
Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haus-
haltsplan der Gemeinde übereinstimmen. 

(3) Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen 
für Änderungen des Anlagevermögens sind nach Vorha-
ben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die 
Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 22 Abs. 2) 
und die Ausgabeansätze, soweit möglich, nach Anlagetei-
len zu gliedern. Die §§ 9 und 26 Abs. 2 der Gemeinde-
haushaltsverordnung sind anzuwenden 

...... 

§ 15 

Stellenübersicht 

Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderli-
chen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter enthal-
ten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirt-
schaftsjahr ausgewiesenen und der tatsächlich besetzten 
Stellen anzugeben. Die Stellenplanverordnung vom 22. 
Januar 1973 (GVOBl. Schl.-H. S. 15) gilt entsprechend. 

§ 16 

Finanzplanung 

Der Finanzplan besteht aus 

1. einer nach Jahren gegliederten Übersicht über 
die Entwicklung der Ausgaben und der De-
ckungsmittel des Vermögensplanes entspre-
chend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung 
und  

2. einer Übersicht über die Entwicklung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die 
sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken. 

 

§ 17 

Buchführung und Kostenrechnung 

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Re-
geln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Art 
der Buchungen muss die zwangsläufige Fortschreibung 
der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Eine 
Anlagenbuchführung muss vorhanden sein. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsge-
setzbuches über Buchführung, Inventar und Aufbewah-
rung finden unbeschadet des Satzes 2 Anwendung. § 257 
Abs. 3 bis 5 des Handelsgesetzbuches findet nur auf 
Handelsbriefe Anwendung. 

(3) Der Eigenbetrieb hat die für Kostenrechnungen erfor-
derlichen Unterlagen zu führen und nach Bedarf Kosten-
rechnungen zu erstellen. 

§ 19 

Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung und dem Anhang. Die Allgemeinen 
Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über 
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die 
Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den 
Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalge-
sellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches 
finden entsprechende Anwendung, soweit sich aus dieser 
Verordnung nichts anderes ergibt. 

§ 23 

Lagebericht 

(1) Im Lagebericht sind mindestens der Geschäftsverlauf 
und die Lage des Eigenbetriebes so darzustellen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird. 

(2) Im Lagebericht ist auch einzugehen auf 

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten 
sind,  

2. die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbe-
triebes,  

3. den Bereich Forschung und Entwicklung. 

(3) Im Lagebericht sind ferner zu erläutern 

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbe-
trieb gehörenden Grundstücke und grund-
stücksgleichen Rechte,  

2. die Änderungen im Bestand, in der Leistungsfä-
higkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten 
Anlagen,  

3. der Stand der Anlagen im Bau und die geplan-
ten Bauvorhaben,  

4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der 
Rückstellungen jeweils unter Angabe von An-
fangsbestand, Zugängen und Entnahmen,  

5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Ta-
rifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit 
dem Vorjahr,  
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6. der Personalaufwand mittels einer Statistik über 
die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft 
unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, 
Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Auf-
wendungen für Altersversorgung und Unterstüt-
zung einschließlich der Beihilfen und der sonsti-
gen sozialen Aufwendungen für das Wirtschafts-
jahr. 

§ 24 

Rechenschaft 

(1) Die Werkleitung hat innerhalb von drei Monaten, spä-
testens sechs Monate nach Schluss des Wirtschaftsjahres 
den Jahresabschluss sowie den Lagebericht und bei 
Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig die Erfolgs-
übersicht aufzustellen. Danach ist der Jahresabschluss 
nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes zu 
prüfen, sofern der Eigenbetrieb nicht von der Jahresab-
schlussprüfung befreit ist. Der Jahresabschluss und der 
Lagebericht sind vom Werkleiter, bei einer Werkleitung mit 
mehreren Werkleitern von sämtlichen Werkleitern unter 
Angabe des Datums zu unterzeichnen und zusammen mit 
der Erfolgsübersicht dem Bürgermeister vorzulegen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Unterlagen sind mit einer 
Stellungnahme des Bürgermeisters der Gemeindevertre-
tung vorzulegen. Der Jahresabschluss soll innerhalb eines 
Jahres nach Schluss des Wirtschaftsjahres festgestellt 
werden. Im Beschluss über die Feststellung des Jahresab-
schlusses sind die Bilanzsumme, die Summe der Erträge, 
die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn 
oder der Jahresverlust des Jahresabschlusses aufzufüh-
ren. Gleichzeitig ist über die Behandlung des Jahreser-
gebnisses zu beschließen. 

(3) Sofern der Eigenbetrieb von der Jahresabschlussprü-
fung befreit ist, sind der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses unter Angabe des Datums der 
Feststellung sowie die beschlossene Behandlung des 
Jahresergebnisses bekanntzumachen. Gleichzeitig sind 
der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen 
öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die 
Auslegung hinzuweisen.  
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